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1. Rechtsgrundlagen

1.1. Vertrag über die Europäische Union (EUV) 1 und Vertrag über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (AEUV) 2

Die Europäische Union gründet sich auf die gleichrangigen Verträge EUV und AEUV. Die beiden Ver-

träge bilden die primärrechtliche Grundlage des politischen Systems der EU.

Die Verträge wurden in dem festen Willen, den Umweltschutz zu stärken, geschlossen (EUV-Präam-

bel, Abs. 9), wobei die Union auf ein hohes Maß an Umweltschutz und Verbesserung der Umwelt-

qualität hinwirkt (Art. 3 Abs. 3 EUV), dies nicht nur innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten, sondern 

ebenso weltweit (Art. 21 Abs. 2 lit. d und f EUV).

Des weiteren wurden die Verträge in dem Vorsatz, die stetige Verbesserung der Lebensbedingun-

gen der Menschen als wesentliches Ziel anzustreben, verfasst (Abs. 3  AEUV-Präambel). Gesund-

heit und eine intakte Umwelt bilden wesentliche Pfeiler der menschlichen Lebensqualität.

Gemäß Art. 4 Abs. 2 lit. e AEUV erstreckt sich die Zuständigkeit für den Hauptbereich „Umwelt“ sowohl

auf die Union als auch auf die Mitgliedsstaaten.

Art. 11 AEUV normiert, dass die Erfordernisse des Umweltschutzes bei der Festlegung und Durchfüh-

rung von Politiken und Maßnahmen der Union insbesondere zur Förderung einer nachhaltigen Ent-

wicklung einbezogen werden müssen. Dabei ist bei Angleichung der Rechtsvorschriften gemäß Art. 

114 Abs. 3 AEUV von einem hohen Schutzniveau für die Bereiche Gesundheit und Umweltschutz aus-

zugehen.

Art. 191 Abs. 1 und 2 AEUV normiert unter anderem, dass die Unionsumweltpolitik – welche sich auf 

wissenschaftliche Daten stützen müssen – zu den Zielen „Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie 

Verbesse  rung ihrer Qualität“ und „Schutz der menschlichen Gesundheit“ beiträgt, wobei sie „auf 

ein hohes Schutzniveau ab[zielt]“ und „auf den Grundsätzen der Vorsorge und Vorbeu  gung, auf 

dem Grundsatz, Umweltbeeinträchti  gungen mit Vorrang an ihrem Ursprung zu bekämpfen, so-

wie auf dem Verursacherprinzip“ beruht.

Art. 194 Abs. 1 AEUV verlangt, dass die Energiepolitik der Union „unter Berücksichtigung der Not-

wendigkeit der Erhaltung und Verbesserung der Umwelt“ zu verfolgen ist.

1 Vertrag über die Europäische Union, konsoldierte Fassung, veröffentlicht im ABl. Nr. C 202 vom 07. Juni 2016, pp. 13-45.

2 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, konsolidierte Fassung, veröffentlicht im ABl. Nr. C 202 vom 07. Juni 
2016, pp. 47-199.
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1.2. Charta der Grundrechte der Europäischen Union (GRC) 3

„Mit dem Vertrag von Lissabon wurden die in der Charta verankerten Rechte, Freiheiten und Grund-

sätze anerkannt und dieser dieselbe Rechtsverbindlichkeit wie den Verträgen verliehen.“ (EUROPÄISCHE

KOMMISSION 2010): „die Charta der Grundrechte und die Verträge sind rechtlich gleichrangig“ (Art. 6 

Abs. 1 EUV).

Für die Durchsetzung der EU-Grundrechtecharta sind neben dem Europäischen Gerichtshof ebenso 

alle nationalen Gerichte zuständig: Art. 51 GRC bindet sämtliche Organe, Einrichtungen und sonstigen

Stellen der Europäischen Union sowie die Mitgliedsstaaten bei Durchführung von Unionsrecht und 

somit unter anderem bei der Umsetzung von Richtlinien.

„Die Ausübung dieser Rechte ist mit Verantwortung und mit Pflichten sowohl gegenüber den Mitmen-

schen als auch gegenüber der menschlichen Gemeinschaft und den künftigen Generationen verbun-

den.“ (Abs. 6 GRC-Präambel).

„Die Charta ist kein Text mit abstrakten Werten, sondern ein Instrument, das Personen, die sich in ei-

ner Situation mit Bezug zum Unionsrecht befinden, die Inanspruchnahme der in der Charta festge-

schriebenen Rechte ermöglicht.“ (EUROPÄISCHE KOMMISSION 2010, S. 4).

„Die Achtung der Grundrechte durch die Mitgliedstaaten bei der Durchführung des Rechts der Union 

liegt im gemeinsamen Interesse aller Mitgliedstaaten, denn es handelt sich hierbei um eine wesentli-

che Voraussetzung für das gegenseitige Vertrauen, das für ein gutes Funktionieren der Union notwen-

dig ist. Dieser Grundsatz ist umso wichtiger, als die Union immer mehr Rechtsvorschriften in Berei-

chen erlässt, die für die Grundrechte von besonderer Bedeutung sind; dabei handelt es sich unter an-

derem um Rechtsvorschriften, die [...] die Umwelt betreffen.“ (EUROPÄISCHE KOMMISSION 2010, S. 10)

In einer Entscheidung vom 14. März 2012 erklärte der VfGH (Erkenntnis vom 14. März 2012 in den 

Rechtssachen U 466/11 18‐  u.a., Randnr. 43), dass die Grundrechtecharta für Österreich zu jenen Nor-

men gehöre, die von ihm als Maßstab für die Verfassungskonformität österreichischen Rechts heran-

gezogen würden, entgegenstehende generelle Normen würden aufgehoben.

Art. 2 Abs. 1 GRC normiert „Jeder Mensch hat das Recht auf Leben“.

Art. 3 Abs. 1 GRC sichert zu: „Jeder Mensch hat das Recht auf körperliche und geistige Unversehrt-

heit“, wobei Art. 35 GRC ergänzt: „Bei der Festlegung und Durchführung der Politik und Maßnahmen 

der Union in allen Bereichen wird ein hohes Gesundheitsschutzniveau sichergestellt“.

Art. 37 GRC verlangt: „Ein hohes Umweltschutzniveau und die Verbesserung der Umweltqualität müs-

sen in die Politik der Union einbezogen und nach dem Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung sicher-

gestellt werden“.

„Jede Person, deren durch das Recht der Union garantierte Rechte oder Freiheiten verletzt worden 

sind, hat das Recht, nach Maßgabe der in diesem Artikel vorgesehenen Bedingungen bei einem Ge-

richt einen wirksamen Rechtsbehelf einzulegen“. Dabei besteht unter anderem das Recht darauf, dass

die Sache von einem unabhängigen und unparteiischen Gericht in einem fairen Verfahren verhandelt 

wird (Art. 47 GRC).

3 Charta der Grundrechte der Europäischen Union (2012/C 326/02), veröffentlicht im ABl. Nr. C 326 vom 26. Oktober 2012.

Protect  ▪  Natur-, Arten- und Landschaftsschutz  ▪  Stadlberg 9  ▪  3973 Karlstift  ▪  Austria  ▪  ZVR-Zahl: 989047125 Seite 3 von 51



Recht auf Leben und Unversehrtheit, V3.1, März 2020

1.3. Übereinkommen von Århus (AK) 4

Das Übereinkommen von Århus wurde 1998 ...

• „in Bekräftigung der Notwendigkeit, den Zustand der Umwelt zu schützen, zu erhalten und zu 

ver  bes  sern und eine nachhaltige und umweltverträgliche Entwicklung zu gewährleisten“,

• „in der Erkenntnis, daß ein angemessener Schutz der Umwelt für das menschliche Wohlbefin  -

den und die Ausübung grundlegender Menschenrechte, einschließlich des Rechts auf Leben, 

unabding  bar ist“

• und „in der Erkenntnis, daß jeder Mensch das Recht hat, in einer seiner Gesundheit und sei  -

nem Wohl  befinden zuträglichen Umwelt zu leben, und daß er sowohl als Einzelperson als 

auch in Ge  mein  schaft mit anderen die Pflicht hat, die Umwelt zum Wohle gegenwärtiger und 

künftiger Gene  rationen zu schützen und zu verbessern“

… unterzeichnet.

„Effektiver Umweltschutz lässt sich ohne das Interesse und die Mitwirkung der Öffentlichkeit sowie der

Zivilcourage Einzelner nicht gewährleisten. Diese Erkenntnis führte bereits 1998 zur Einsicht, dass die

Einbeziehung der Bürger in Umweltfragen eine Notwendigkeit ist. Als Ergebnis dieser Überlegungen 

wurde das Aarhus-Übereinkommen [...] verabschiedet.“ (WAGNER & FASCHING 2018).

Der Rat der Europäischen Union hebt hervor, dass die Umsetzung des Übereinkommens von Århus 

wichtig ist, „um das Umweltbewusstsein der Öffentlichkeit zu schärfen und für eine bessere Anwen-

dung und Durchsetzung der Umweltvorschriften zu sorgen. Das trägt zur Stärkung und größeren Wirk-

samkeit von Umweltschutzmaßnahmen bei.“ (2. Erwägungsgrund des Beschlusses 2005/370/EG 5).

Die Europäische Union hat das Übereinkommen von Århus mit Beschluss 2005/370/EG vom 17. Fe-

bruar 2005 angenommen, wodurch es zu einem integralen Bestandteil der Rechtsordnung der EU 

wurde. Gemäß Art. 216 Abs. 2 AEUV binden die von der Union geschlossenen Übereinkünfte die Or-

gane der Union und die Mitgliedstaaten.

„Für die Republik Österreich besteht daher sowohl auf völkerrechtlicher Ebene als auch durch die Bin-

dung an bestehendes Unionsrecht eine Verpflichtung die Garantien der Aarhus Konvention innerstaat-

lich umzusetzen.“ (WAGNER & FASCHING 2018).

Das Ziel des Übereinkommens von Århus ist die Gewährleistung des Rechts ...

• auf Zugang zu Informationen (Art. 4 und 5 iVm Art. 9 Abs. 1 AK),

• auf Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren (Art. 6 bis 8 AK)

• und auf Zugang zu gerichtlichen Überprüfungen in Umweltangelegenheiten (Art. 9 Abs. 2 und 

3 AK)

4 Übereinkommen über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang 
zu Gerichten in Umweltangelegenheiten vom 25. Juni 1998, UN Treaty Series, Vol. 2161, No. 37770, pp. 447-538, in Kraft ge-
treten am 30. Oktober 2001, von Österreich ratifiziert am 17. Januar 2005, von der Europäischen Union genehmigt am 17. Fe-
bruar 2005.

5 Beschluss 2005/370/EG des Rates vom 17. Februar 2005 über den Abschluss des Übereinkommens über den Zugang zu Infor-
mationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten 
im Namen der Europäischen Gemeinschaft, in Kraft getreten am 17. Februar 2005, veröffentlicht im ABl. Nr. L 124 vom 17. Mai 
2005.
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… zum Schutz des Rechts jeder Person gegenwärtiger und künftiger Generationen, in einer der Ge  -

sund  heit und dem Wohlbefinden zuträglichen Umwelt zu leben (Art. 1 AK).

Gemäß der Erklärung zum Beschluss 2005/370/EG verfolgt die Europäische Union mit der Annahme 

des Übereinkommens von Århus die Ziele ... 

• „Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Verbesserung ihrer Qualität“, 

• „Schutz der menschlichen Gesundheit“,  

• „umsichtige und rationelle Verwendung der natürlichen Ressourcen“ 

• sowie „Förderung von Maßnahmen auf internationaler Ebene zur Bewältigung regionaler und 

globaler Umweltprobleme“.

„Die Umwelt ist unsere Lebensgrundlage und unser gemeinsames Erbe. Ihre Erhaltung, ihr Schutz 

und ihre Verbesserung sind gemeinsame europäische Werte, und die diesbezüglichen Behörden-

pflichten und Bürgerrechte sind in gemeinsamen umweltrechtlichen Rahmenvorschriften der EU fest-

gelegt.“ (EUROPÄISCHE KOMMISSION 2017, Randnr. 1). 

Weiter hebt die EUROPÄISCHE KOMMISSION (2017, Randnr. 2) hervor, „dass in Fällen, in denen EU-recht-

lich verankerte Rechte oder Pflichten auf nationaler Ebene beeinträchtigt werden, im Einklang mit dem

in den EU-Verträgen festgeschriebenen Grundsatz des effektiven gerichtlichen Rechtsschutzes und 

mit Artikel 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union Zugang zu nationalen Gerichten 

gewährleistet sein muss.“.

„Der Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten ist integraler Bestandteil des Umweltrechts der 

EU und basiert auf den Grundprinzipien des EU-Rechts, wie sie in den Bestimmungen der europäi-

schen Verträge, des Aarhus-Übereinkommens und des Sekundärrechts, wie in der Rechtsprechung 

des EuGH interpretiert, verankert sind.“ (EUROPÄISCHE KOMMISSION 2017, Randnr. 18).

1.4. Übereinkommen über die biologische Vielfalt (CBD) 6

1992 wurde das völkerrechtlich bindende Übereinkommen über die biologische Vielfalt unterzeichnet, 

die Europäische Union genehmigte das Übereinkommen am 21. Dezember 1993, Österreich ratifizier-

te es am 18. August 1994, wobei der Beschluss des Nationalrats ausdrücklich die Erfüllung des 

Staatsvertrags umfasst.

Mit dem Übereinkommen wurde festgestellt, ... 

• „daß die biologische Vielfalt durch bestimmte menschliche Tätigkeiten erheblich verringert 

wird“ 

6 Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Convention on Biological Diversity, CBD), UN Treaty Series, Vol. 1760, No. 
30619, pp. 79-307, Erstunterzeichnung am 05. Juni 1992, in Kraft getreten am 29. Dezember 1993, von der Europäischen Uni-
on unterzeichnet am 13. Juni 1992 und genehmigt durch Beschluss 93/626/EWG des Rates vom 25. Oktober 1993 über den 
Abschluß des Übereinkommens über die biologische Vielfalt, veröffentlicht im ABl. Nr. L 309 vom 13. Dezember 1993, von 
Österreich unterzeichnet am 13. Juni 1992 und ratifizierte am 18. August 1994 (BGBl. Nr. 213/1995).
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• und „daß es von lebenswichtiger Bedeutung ist, die Ursachen der erheblichen Verringerung 

der biologischen Vielfalt oder des erheblichen Verlusts an biologischer Vielfalt an ihrem Ur-

sprung vorherzusehen, zu verhüten und zu bekämpfen“.

Das Übereinkommen über die biologische Vielfalt wurde unter anderem ...

• „im Bewußtsein der Bedeutung der biologischen Vielfalt für die Evolution und für die Bewah  -

rung der lebenserhaltenden Systeme der Biosphäre“, 

• „in Bestätigung dessen, daß die Erhaltung der biologischen Vielfalt ein gemeinsames Anlie  -

gen der Menschheit ist“ 

• und „in Bekräftigung dessen, daß die Staaten für die Erhaltung ihrer biologischen Vielfalt so-

wie für die nachhaltige Nutzung ihrer biologischen Ressourcen verantwortlich sind“, 

… verfasst und umfasst die Artenvielfalt, die genetische Vielfalt innerhalb einzelner Arten sowie 

die Vielfalt der Ökosysteme.

2. Tatsächliche Entwicklung

2.1. Avifauna

Bereits in der Stammfassung der Vogelschutzrichtlinie 7 wurde 1979 festgestellt: „Bei vielen im euro-

päischen Gebiet der Mitgliedstaaten wildlebenden Vogelarten ist ein Rückgang der Bestände festzu-

stellen, der in be  stimmten Fällen sehr rasch von statten geht. Dieser Rückgang bildet eine ernsthafte 

Gefahr für die Erhal  tung der natürlichen Umwelt, da durch diese Entwicklung insbesondere das biolo-

gische Gleichgewicht bedroht wird.“ (2. Erwägungsgrund in Richtlinie 79/409/EWG; in der kodifizierten

Fassung der Vogelschutzrichtlinie – 2009/147/EG – im 3. Erwägungsgrund).

Daher bestand und besteht die Erforderlichkeit zum Schutz der Avifauna, sowohl durch einen umfas-

senden Habitatschutz als auch durch strenge artenschutzrechtliche Regelungen, wofür der gemeinsa-

me Rechtsrahmen der Vogelschutzrichtlinie geschaffen wurde. 

Der Richtliniengeber hat dabei die Mindestforderung festgelegt. Artikel 14 Vogelschutzrichtlinie nor-

miert explizit: „Die Mitgliedstaaten können strengere Schutzmaßnahmen ergreifen, als sie in dieser 

Richtlinie vorgesehen sind.“.

Art. 13 Vogelschutzrichtlinie bestimmte bereits 1979 8: „Die Anwendung der aufgrund dieser Richtlinie 

getroffenen Maßnahmen darf in bezug auf die Erhaltung aller unter Artikel 1 fallenden Vogelarten nicht

zu einer Verschlechterung der derzeitigen Lage führen.“. 

7 Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten, veröffentlicht im ABl. Nr. L 
103 vom 25. April 1979.

8 Gleichlautend in Art. 13 der kodifizierten Fassung der Vogelschutzrichtlinie (2009/147/EG).
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Art. 1 Vogelschutzrichtlinie legt fest, dass die Richtlinie „die Erhaltung sämtlicher wildlebenden Vogel  -

arten, die im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten, auf welches der Vertrag Anwendung findet, 

heimisch sind“, betrifft und „für Vögel, ihre Eier, Nester und Lebensräume“ gilt.

Damit besteht seit 1979 ein Verschlechterungsverbot sowohl hinsichtlich der Vogelbestände 

als auch in Bezug auf die Lebensräume aller in der EU vorkommenden wildlebenden Vögel.

INGER et al. (2015) haben gezeigt, dass in Europa zwischen 1980 und 2009 – also in dem Zeitraum, in 

dem die EU-Mitgliedsstaaten die Vogelschutzrichtlinie jedenfalls anzuwenden hatten – die Zahl der 

weit verbreiteten Vögel, über die bereits 1979 festgestellten Bestandsrückgänge hinaus, um minde-

stens 421 Millionen Individuen weiter zurück gegangen ist. 

Bei der Gesamtbetrachtung aller in der EU vorkommenden Vogelarten sind die Rückgänge noch gra-

vierender: Zwischen 1980 und 2010 wurde in der EU ein Rückgang von rund 600 Millionen Individuen 

(300 Millionen Brutpaare) allein bei den Offenlandvögeln festgestellt (BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT 

UND NATURSCHUTZ, BAU UND REAKTORSICHERHEIT 2017, S. 3, Punkt 2b).

Mit dem Common farmland bird indicator, der 39 in der EU weitverbreitete Brutvogelarten des Offen-

landes untersucht 9, hat das EUROPEAN BIRD CENSUS COUNCIL (2018) für den Zeitraum 1980-2016 für die

EU einen Bestandsrückgang von 57 % belegt (siehe Abb. 1).

Während der Rückgang der Common farmland

birds EU-weit somit durchschnittlich 15,8 % pro

Dekade beträgt, ist er mit 23,0 % pro Dekade

in Österreich noch weit höher (TEUFELBAUER &

SEAMAN 2017, S. 10, siehe auch Abb. 1).

Abb. 1: Common farmland bird indicator 1980-2016
für die EU (▬▬, EUROPEAN BIRD CENSUS COUNCIL

2018) und für Österreich (▬▬, TEUFELBAUER & SEA-
MAN 2017) 10.

Der gravierende Rückgang der Vogelbestände in den EU-Staaten erfolgte in der Zeit, in der die am 06.

April 1979 in Kraft getretene und bis spätestens 07. April 1981 umzusetzende Vogelschutzrichtlinie 

Gültigkeit hatte und hat – der Rückgang des Vogelbestands sowie die Vernichtung der Lebensräume 

der Vögel wird seit rund 40 Jahren rechtswidrig vorgenommen und hält weiter an.

9 Alauda arvensis, Alectoris rufa, Anthus campestris, Anthus pratensis, Bubulcus ibis, Burhinus oedicnemus, Calandrella brachy-
dactyla, Carduelis cannabina, Ciconia ciconia, Corvus frugilegus, Emberiza cirlus, Emberiza citrinella, Emberiza hortulana, Em-
beriza melanocephala, Falco tinnunculus, Galerida cristata, Galerida theklae, Hirundo rustica, Lanius collurio, Lanius minor, La-
nius senator, Limosa limosa, Melanocorypha calandra, Miliaria calandra, Motacilla flava, Oenanthe hispanica, Passer montanus,
Perdix perdix, Petronia petronia, Saxicola rubetra, Saxicola torquata, Serinus serinus, Streptopelia turtur, Sturnus unicolor, Stur-
nus vulgaris, Sylvia communis, Tetrax tetrax, Upupa epops, Vanellus vanellus.

10 Österreich erhebt den Farmland Bird Index erst seit 1998 (TEUFELBAUER & SEAMAN 2017, S. 3). Da angenommen werden kann, 
dass die Entwicklung der Vogelbestände vor 1998 in Österreich ähnlich wie in den anderen EU-Staaten verlief, wird in der Gra-
fik die Bestandssituation in Österreich zum Erhebungsbeginn 1998 mit der durchschnittlichen Situation in der EU gleichgesetzt.
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2.2. FFH-Arten

Bei der Formulierung der FFH-Richtlinie im Jahr 1992 11 stellte der Richtliniengeber fest: „Der Zu-

stand der natürlichen Lebensräume im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten verschlechtert sich 

unaufhörlich. Die verschiedenen Arten wildlebender Tiere und Pflanzen sind in zunehmender Zahl 

ernstlich bedroht. Die bedrohten Lebensräume und Arten sind Teil des Naturerbes der Gemeinschaft, 

und die Bedrohung, der sie ausgesetzt sind, ist oft grenzübergreifend; daher sind zu ihrer Erhaltung 

Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene erforderlich.“ (4. Erwägungsgrund).

Ungeachtet der sich aus der FFH-Richtline ergebenden Schutz- und Wiederherstellungsverpflichtung, 

werden immer mehr Habitate vernichtet, die Bestandszahlen verringert, der Erhaltungszustand ver-

schlechtert:

• 2013 befanden sich in der EU 60 % der Arten von gemeinschaftlicher Bedeutung in un-

günstigem Erhaltungszustand, wobei sich beim Vergleich von Verbesserungen und Ver-

schlechterungen gegenüber der vorangegangenen Bewertungsperiode 84,6 % der Erhal-

tungszustände der FFH-Arten weiter verschlechtert haben (EUROPÄISCHE KOMMISSION 

2015a, S. 55 und 2015b, S. 12) 12. Eine Verbesserung gab es bis 2018 nicht (EUROPEAN ENVI-

RONMENT AGENCY 2020a).

• In Österreich ist der Erhaltungszustand nochmals schlechter: 2013 waren 81,7 % der Arten in 

ungünstigem Erhaltungszustand bei 77,7 % weiterer Verschlechterung. Österreich hat EU-

weit die geringste Zahl an Arten von gemeinschaftlicher Bedeutung in einem günstigen 

Erhaltungszustand (EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY 2015a, Anh. C, Tab. C.9 und C.10) 13. Bis

2018 hat sich der Zustand weiter verschlechtert: 85,1 % der bewerteten Arten befinden 

sich in Österreich inzwischen in ungünstigem Erhaltungszustand (EUROPEAN ENVIRON-

MENT AGENCY 2020b).

• 2013 befanden sich in der EU 77 % der FFH-Lebensraumtypen in ungünstigem Erhal-

tungszustand, wobei sich beim Vergleich von Verbesserungen und Verschlechterungen ge-

genüber der vorangegangenen Bewertungsperiode 88,2 % der Erhaltungszustände der 

FFH-Lebensraumtypen weiter verschlechtert haben (EUROPÄISCHE KOMMISSION 2015a, S. 51

und 2015b, S. 12) 14. Eine Verbesserung gab es bis 2018 nicht (EUROPEAN ENVIRONMENT AGEN-

CY 2020a).

• In Österreich befanden sich 2013 79,0 % der FFH-Lebensraumtypen in ungünstigem Erhal-

tungszustand bei 80,2 % weiterer Verschlechterung (EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY 2015, 

Anh. C, Tab. C.5 und C.6) 15. Bis 2018 hat sich der Zustand weiter verschlechtert: 81,4 % 

11 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere 
und Pflanzen, veröffentlicht im ABl. Nr. L 206 vom 22. Juli 1992.

12 23 % der Arten von gemeinschaftlicher Bedeutung befinden sich EU-weit in günstigem, 60 % in ungünstigem Erhaltungszu-
stand, bei 17 % ist der Erhaltungszustand unbekannt. Bei lediglich 4 % der FFH-Arten wurde der Erhaltungszustand verbessert,
bei 22 % hingegen verschlechtert.

13 15,9 % der Arten von gemeinschaftlicher Bedeutung befinden sich in Österreich in günstigem, 81,7 % in ungünstigem Erhal-
tungszustand, bei 2,4 % ist der Erhaltungszustand unbekannt. Bei lediglich 8,3 % der FFH-Arten wurde der Erhaltungszustand 
verbessert, bei 28,9 % hingegen weiter verschlechtert.

14 16 % der Lebensraumtypen von gemeinschaftlicher Bedeutung befinden sich EU-weit in günstigem, 77 % in ungünstigem Erhal-
tungszustand, bei 7 % ist der Erhaltungszustand unbekannt. Bei lediglich 4 % der FFH-Lebensraumtypen wurde der Erhaltungs-
zustand verbessert, bei 30 % hingegen verschlechtert.

15 13,7 % der Lebensraumtypen von gemeinschaftlicher Bedeutung befinden sich in Österreich in günstigem, 79,0 % in ungünsti-
gem Erhaltungszustand, bei 7,3 % ist der Erhaltungszustand unbekannt. Bei lediglich 2,4 % der FFH-Lebensraumtypen wurde 
der Erhaltungszustand verbessert, bei 9,7 % hingegen verschlechtert.
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der bewerteten Lebensraumtypen befinden sich in Österreich inzwischen in ungünsti-

gem Erhaltungszustand (EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY 2020b).

Im EU-Umweltbericht 2020 fasst die EUROPEAN ENVIRONMET AGENCY (2019) zusammen: „Der Zustand 

der Umwelt hat sich verschlechtert […] Die Fortschritte beim Schutz und der Erhaltung der bio-

logischen Vielfalt und der Natur in Europa sind wenig ermutigend. Von den 13 spezifischen Poli-

tikzielen für 2020 in diesem Bereich werden vermutlich nur zwei erreicht: die Ausweisung von Schutz-

gebieten auf den Meeren und an Land. Wenn die derzeitige Entwicklung anhält, wird dies bis 

2030 zu weiteren Schäden an der Natur sowie weiterer Verschmutzung von Luft, Wasser und Bo-

den führen.“.

2.3. Klasse der Insekten

Neben der eigenen Schutzwürdigkeit bilden Insekten für viele weitere Arten die Nahrungsbasis, sie 

sind für die Reproduktion (Bestäubung etc.) und die Erhaltung natürlicher Kreisläufe (Humusbildung, 

Schädlingsregulierung etc.) direkt verantwortlich. Eine Reihe von Insekten sind als Schutzgüter in den 

Anhängen II und IV der FFH-Richtlinie gelistet.

Auch ist die Klasse der Insekten besonders artenreich: GRIMALDI & ENGEL (2005) haben ermittelt, dass 

weltweit bislang 925.000 Insektenarten wissenschaftlich beschrieben wurden, wobei angenommen 

wird, dass die tatsächliche Artenzahl um ein Vielfaches größer ist. 

Insekten haben somit in mehrerer Hinsicht eine besondere Bedeutung bei der Erhaltung der 

Biodiversität, sie sind dafür eine Schlüsselgruppe.

KOSIOR et al. (2007) haben in zehn EU-Staaten 16 die Bestandsentwicklungen von Hautflüglern (Hy-

menoptera, eine Ordnung der Fluginsekten) 17 untersucht und einen gravierenden Rückgang nachge-

wiesen, wobei mehrere Arten in allen Untersuchungsstaaten in den letzten Jahren ausgestorben sind 

und bereits 80 % der untersuchten Arten als gefährdet eingestuft werden mussten.

Die EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY (2013) stellte zu Schmetterlingspopulationen 18 in der EU fest, dass

bereits für den kurzen Zeitraum von 1990 bis 2011 die Schmetterlingspopulationen um rund 50 % ge-

sunken sind, wofür primär der dramatische Verlust der Grünland-Biodiversität verantwortlich ist: „The 

indicator shows that since 1990 till 2011 butterfly populations have declined by almost 50 %, indi-

cating a dramatic loss of grassland biodiversity.“.

VAN STRIEN et al. (2019) haben in den Niederlanden, den Rückgang bei Schmetterlingen von minde-

stens 84 % für den Zeitraum 1890-2017 belegt, wobei die Abnahmen in allen untersuchten Habitaten 

(Wald, Grasland und Heide) in etwa gleich hoch sind. Die Betrachtung solch langer Zeiträume macht 

deutlich, welche Arten- und Individuenverluste gegenüber einem natürlichen Zustand verursacht wur-

den.

16 Belgien, Dänemark, Deutschland, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, Slowakei, Tschechien und Ungarn sowie die 
Schweiz als Nicht-EU-Staat.

17 Untersucht wurden Hummeln (Bombus spp.) und Kuckuckshummeln (Psithyrus spp.), die wesentlich für die Blütenbestäubung 
sind.

18 Untersucht wurden Grasland-Schmetterlingsarten.
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Langzeiterhebungen in Deutschland (BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ 2017, S. 12) zur Arten- und Indivi-

duenzahl der Insekten belegen eine erschreckende Negativentwicklung: „Selbst in Naturschutzge  -

bieten macht dieser Trend nicht Halt. Dort konnte im Rahmen verschiedener Studien eine Abnahme 

der Insekten  biomasse um 80 % festgestellt werden (SORG 2013; SCHWENNINGER & SCHEUCHL 2016). 

Im Rahmen einer Untersuchung zu den Schwebfliegen wurden beispielsweise von 1989 bis 2014 

Rückgänge der Artenzahlen zwischen 30 % und 70 % gemessen, die Individuenverluste lagen so  -

gar zwischen 70 % und 96 % (SSYMANK, unveröff.).“.

„Die Angaben bezüglich des Rückgangs der Insektenbiomasse können aus heutiger Sicht aus einem 

laufenden F+E-Vorhaben („Biodiversitätsverluste in FFH-Lebensraumtypen des Offenlandes) mit Ver-

gleichsstudien dahingehend ergänzt werden, dass es sich bei diesen Rückgängen um ein über  -

regionales Problem handelt, mit massiven Rückgängen der Insektenbiomasse von bis zu 90 

Prozent in zahlreichen Insek  tengruppen bis hin zum Verlust von Arten.“ (BUNDESMINISTERIUM FÜR 

UMWELT UND NATURSCHUTZ, BAU UND REAKTORSICHERHEIT 2017, S. 6).

HALLMANN et al. (2017) haben belegt, dass selbst in Naturschutzgebieten ein mehr als 75-prozentiger 

Rückgang der Biomasse flugfähiger Insekten in 27 Jahren erfolgt ist 19. 

SEIBOLD et al. (2019) weisen diesen Rückgang außerhalb von Naturschutzgebieten in noch höherer 

Geschwindigkeit nach: Standardisierte, jährlich durchgeführte Untersuchungen auf 150 Grünlandflä-

chen in unterschiedlichen Gebieten Deutschlands ergaben eine Reduktion der Biomasse bei den 

2.700 untersuchten Gliederfüßerarten (Arthropoda) 20 um 67 % und eine Reduktion der Indivi-

duenzahl um 78 % in nur neun Jahren (2008-2017).

BENDER et al. (2020) schätzen den Insektenschwund für Österrreich – mit ähnlicher Entwicklung wie

in Deutschland – mit einem Verlust von 75 %.

Untersuchungen zu Käfern (Coleoptera) zeigen Bestandsrückgänge in Tschechien von 46 % 

(1976-2010, HONEK et al. 2014), im Vereinigten Königreich von 65 % (1990-2013, BROWN & ROY 

2015) und in Frankreich von 85 % (1972-1996, LOBO et al. 2001). 

Bei der Bewertung der Bestandsdichten der heimischen Marienkäfer-Arten Tschechiens stellten HONEK

et al. (2016) bei 95,2 % der Arten einen Rückgang der Abundanz fest.

SÁNCHEZ-BAYO & WYCKHUYS (2019) belegen das dramatische Insektensterben weltweit – und auch hier 

finden sich die gravierendsten Rückgänge wiederum in Europa. Die Autoren halten fest, dass „es of-

fensichtlich [ist], dass wir global gesehen das größte Aussterben seit der Perm- und Kreidezeit be-

obachten […] Schnelles, entschlossenes Handeln ist notwendig, um einen katastrophalen Zu-

sammenbruch der Ökosysteme abzuwenden.“.

19 Untersucht wurden 63 Naturschutzgebiete in Deutschland.

20 Rund 80 Prozent aller bekannten rezenten Tierarten sind Gliederfüßer, dazu gehören u.a. Insekten, Tausendfüßer und Spinnen.
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3. Biodiversität als Lebensgrundlage

Der Living Planet Index (GROOTEN & ALMOND 2018a) belegt einen weltweiten Rückgang der Wirbeltier-

populationen 21 um 60 % in einem Untersuchungszeitraum von 44 Jahren (1970-2014, siehe Abb. 2). 

Bis 2020 werden die Bestände um zwei Drittel abnehmen (OERLEMANS et al. 2016). 

Diverse Studien belegen, dass der Biodiversitätsrückgang in Mitteleuropa noch gravierender ist. 

Zuletzt hat SEMMELMAYER (2018) den Living Planet Index für Österreich ermittelt und festgestellt, dass 

für den Zeitraum zwischen 1986 und 2015 – also in gerade einmal 29 Jahren – die Wirbeltierbe-

stände um durchschnittlich 70 % zurückgegangen sind (siehe Abb. 2).

Abb. 2: Der Living Planet Index (LPI, linearisiert) weltweit und für Österreich (Datenbasis: GROOTEN & ALMOND 
2018a, SEMMELMAYER 2018).

NEWBOLD et al. (2016) belegen, dass auf 58 % der Erdoberfläche die Artenvielfalt bereits gefährlich re-

duziert ist, wobei Westeuropa und Nordamerika in besonderem Maße davon betroffen sind. Nach der 

Analyse von 2,3 Millionen Datensätzen kommen die Wissenschaftler zum Schluss, dass bereits 14 % 

der gesamten Artenvielfalt unserer Erde ausgerottet worden sind. Dieser Wert liegt weit über 

dem, was ein Ökosystem verkraften kann.

BARNOSKY et al. (2011) kommen durch ihre Forschungen zu dem Schluss, dass ein Massenaussterben

bereits begonnen hat. Dieses kann nur aufgehalten werden, wenn umgehend die Lebensraumzer-

störungen wieder rückgängig gemacht und die weiteren Bedrohungen für die Arten unterbun-

den werden – was im Einklang mit den Wiederherstellungsverpflichtungen der Natura 2000-Richt-

linien steht.

Es ist längst bekannt und wiederholt bestätigt worden, dass der Biodiversitätsverlust die größte 

Gefahr für die Bewohnbarkeit unseres Planeten darstellt – noch weit vor der Klimaveränderung 

(ROCKSTRÖM et al. 2009, STEFFEN et al. 2015, NEWBOLD et al. 2016, IPBES 2018, siehe Abb. 3).

21 Untersucht werden Säugetiere, Vögel, Fische, Amphibien und Reptilien.
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Abb. 3: Die neun wesentlichen Einflussfaktoren auf die Biosphäre der Erde aus ROCKSTRÖM et al. (2009). Die 
innere grüne Fläche markiert den beherrschbaren Bereich, in dem das Ökosystem Erde funktionsfähig bleibt. Die 
roten Flächen zeigen für die neun Einflussfaktoren, wie weit wir uns inner- oder außerhalb des sicheren Bereichs 
bewegen. Bei drei Variablen – Biodiversitätsverlust, Stickstoffkreislauf und Klimawandel – wurde der noch 
beherrschbare Bereich bereits verlassen.

Der Bericht des Weltbiodiversitätsrates (IPBES 2018) 22 zu Europa und Zentralasien stellt unmissver-

ständlich fest 23:

• „Die Beiträge der Natur für den Menschen, welche die Ökosystemleistungen beinhalten, sind 

von entscheidender Bedeutung für die menschliche Existenz, die Wirtschaft und eine 

gute Lebensqualität und daher für die Erhaltung des menschlichen Lebens auf der Erde 

unerlässlich.“

• „Die Beiträge die die Natur für den Menschen leistet, sind aufgrund des anhaltenden 

Verlusts an Biodiversität bedroht.“

• „Die Biodiversität in Europa und Zentralasien nimmt kontinuierlich stark ab.“

22 Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services.

23 „Nature’s contributions to people, which embody ecosystem services, are critically important for livelihoods, economies and a 
good quality of life, and are therefore vital to sustaining human life on earth.“, „Nature’s contributions to people are under threat 
due to the continuing loss of biodiversity.“, „The biodiversity of Europe and Central Asia is in continuous strong decline.“, „Land-
use change is the major direct driver of the loss of both biodiversity and ecosystem services in Europe and Central Asia.“.
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• „Änderungen in der Landnutzung sind der Hauptgrund für den Verlust an Artenvielfalt 

und Ökosystemleistungen in Europa und Zentralasien.“

Selbst zur „abgestimmten“ Version des IPBES-Berichts vom April 2019 hält der Präsident des Welt-

biodiversitätsrates, Robert Watson, bei der Eröffnung der Weltartenschutzkonferenz am 29. April 2019 

in Paris fest: „Die Belege sind unbestreitbar: Die Zerstörung der Artenvielfalt und der Ökosy-

steme hat ein Niveau erreicht, das unser Wohlergehen mindestens genauso bedroht wie der 

durch den Menschen verursachte Klimawandel.“.

Der Weltbiodiversitätsrat belegt in aller Deutlichkeit, dass nicht „nur“ Arten hochgradig gefährdet 

sind und aufgrund der menschlichen Handlungen massenhaft aussterben, sondern ganze Öko-

systeme, von denen das (Über)leben der Menschen abhängt, in existenbedrohender Weise und

großer Geschwindigkeit vernichtet werden.

Die EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY (2015b, S. 56) stellt zum Thema „Terrestrische Artenvielfalt und 

Süßwasser-Artenvielfalt“ fest:

• „Entwicklungen der letzten 5 bis 10 Jahre: Hoher Anteil geschützter Arten und Lebensräu-

me in ungünstigem Zustand.“

• „Ausblick für 20+ Jahre: Es ist keine positive Änderung bei den Ursachen für den 

Biodiversitätsverlust erkennbar. Politische Maßnahmen müssen vollständig umgesetzt 

werden, um Verbesserungen zu erzielen.“.

Im EU-Umweltbericht 2020 fasst die EUROPEAN ENVIRONMET AGENCY (2019) zusammen: „Der Zustand 

der Umwelt hat sich verschlechtert […] Die Fortschritte beim Schutz und der Erhaltung der bio-

logischen Vielfalt und der Natur in Europa sind wenig ermutigend. Von den 13 spezifischen Po-

litikzielen für 2020 in diesem Bereich werden vermutlich nur zwei erreicht: die Ausweisung von

Schutzgebieten auf den Meeren und an Land. Wenn die derzeitige Entwicklung anhält, wird dies 

bis 2030 zu weiteren Schäden an der Natur sowie weiterer Verschmutzung von Luft, Wasser und Bo-

den führen.“.

In den EU-Mitgliedsstaaten sind keinerlei wirksame Maßnahmen erkennbar, die den Verlust an Biodi-

versität – also den Verlust von Arten, von genetischer Vielfalt innerhalb einzelner Arten und von der 

Vielfalt der Ökosysteme – verringern. Im Gegenteil: die Vernichtung nimmt in immer höherer Ge-

schwindigkeit zu und wird nun auch in den letzten Hotspots der Biodiversität durch Inanspruchnahme 

für Windkraftanlagen, Wasserkraftwerke etc. initiiert.

Dabei kommt erschwerend hinzu, dass der Artenschwund erheblich verzögert auf die Lebensraumver-

nichtungen folgt: Die heute vorgenommenen Habitatzerstörungen werden erst in einigen Jahren zu-

sätzliche Biodiversitätsverluste bewirken – oder umgekehrt: der Verlust an Artenvielfalt, den wir heute 

feststellen, hat seine Ursache in Habitatzerstörungen, die bereits vor Jahren erfolgt sind (siehe bei-

spielsweise TILMAN et al. 1994, DULLINGER et al. 2013, HYLANDER & EHRLÉN 2013, ESSL et al. 2015a und 

2015b). 

Es ist daher ein sofortiger Stop aller weiteren Lebensraumvernichtungen und eine zügige Wie-

derherstellung von Habitaten erforderlich. Ansonsten werden die Individuen- und Artenzahlen weiter 

sinken, die Populationsvernetzungen in noch größerem Ausmaß unterbunden, die Vielfalt der Ökosy-

steme noch weiter schrumpfen und das biologische System kollabieren … welches aber „von ent-
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scheidender Bedeutung für die menschliche Existenz, die Wirtschaft und eine gute Lebensqualität“ ist 

und „für die Erhaltung des menschlichen Lebens auf der Erde unerlässlich“.

4. Auswirkungen von Windkraft auf die Biodiversität

4.1. Avifauna

Wie bereits in Kap. 2.1 dargelegt, haben die Habitate und die Vogelbestände in der EU nach 1979 – 

dem Jahr der Inkraftsetzung der Vogelschutzrichtlinie – gravierend abgenommen: Allein bei den Offen-

land-Vogelarten beträgt der Bestandsrückgang in der EU zwischen 1980 und 2010 300 Millionen 

Brutpaare (BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ, BAU UND REAKTORSICHERHEIT 2017, S. 3, 

Punkt 2b). Damit kam es EU-weit zu einem Verlust von der Hälfte des Vogelbestandes (57 % für den 

Zeitraum 1980-2016, EUROPEAN BIRD CENSUS COUNCIL 2018).

Dabei war bereits 1979 festgestellt worden: „Bei vielen im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten 

wildlebenden Vogelarten ist ein Rückgang der Bestände festzustellen, der in bestimmten Fällen sehr 

rasch von statten geht. Dieser Rückgang bildet eine ernsthafte Gefahr für die Erhaltung der natürli-

chen Umwelt, da durch diese Entwicklung insbesondere das biologische Gleichgewicht bedroht wird.“ 

(2. Erwägungsgrund Vogelschutzrichtlinie, ABl. Nr. L 103 vom 25. April 1979).

Bei dieser bereits höchst angespannten Situation kommen die Windkraftanlagen als weitere 

gravierende Todesursache für Vögel in Europa und weltweit hinzu.

Wertet man die Ergebnisse unabhängiger wissenschaftlicher Untersuchungen zu den durch Onshore-

Windkraftanlagen verursachten Opferzahlen bei Vögeln aus (LEKUONA 2001, DULAC 2008, KRIJGSVELD 

et al. 2009, BRENNINKMEIJER 2011, SMALLWOOD 2013, EVERAERT 2014, ASCHWANDEN & LIECHTI 2016) 24, 

kommt man auf durchschnittlich 16,69 Vogelopfer pro MW WKA-Nennleistung und Jahr – somit 

werden allein durch Onshore-Windkraftanlagen in der Europäischen Union jährlich über 2,5 Mil-

lionen Vögel getötet (Stand: Ende 2017) 25.

Hinzu kommen die EU-weit installierten 15.814 MW WKA-Nennleistung im Meer. Zu den Offshore-An-

lagen gibt es bislang nur sehr wenige Ergebnisse, so dass keine validen quantitativen Angaben zu den

Opferzahlen, die durch die 4.313 Offshore-WKAs (Stand: Ende 2017) verursacht werden, möglich 

sind. Jedenfalls verursachen Offshore-Windkraftanlagen während der Zugzeiten Opfer unter Vögeln.

Dabei werden nicht „nur“ die auf das Individuum bezogenen artenschutzrechtlichen Vorgaben in gro-

ßem Stil verletzt: Die Tötungen durch WKAs haben längst gravierende Auswirkungen auf Populations-

ebene erreicht. 

24 Einige der Studien betrachten mehrere Windparks in unterschiedlichen Lebensräumen und sind daher von hoher Aussagekraft: 
SMALLWOOD (2013) umfasst die Daten aus 71 Windparks, LEKUONA (2001) 5 Windparks, KRIJGSVELD et al. (2009) 3 Windparks,  
EVERAERT (2014) 8 Windparks.

25 Ende 2017 waren in der EU 153.008 MW WKA-Nennleistung am Netz • 16,69 getötete Vögel pro MW WKA-Nennleistung und 
Jahr = 2.553.704 durch WKAs getötete Vögel pro Jahr.
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Am Beispiel von Mäusebussard (Buteo buteo) und Rotmilan (Milvus milvus) wird dies, aufgrund des 

relativ guten Forschungsstands exemplarisch für Deutschland, nachfolgend gezeigt.

Der Mäusebussard ist eine in der EU weit verbreitete und häufige Vogelart (528.000-768.000 Brut-

paare in der EU) und kommt mit Ausnahme von Zypern und Malta in allen EU-Staaten vor (EUROPEAN 

ENVIRONMENT AGENCY 2014b).

GRÜNKORN et al. (2016) haben ein umfangreiches Schlagopfermonitoring über drei Jahre in 46 Wind-

parks in den deutschen Bundesländern Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersach-

sen, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen durchgeführt. Die Autoren belegen eine Opferzahl von 

insgesamt 8.500 Mäusebussarden pro Jahr durch die WKAs in den untersuchten Bundesländern, was 

einer Tötungsrate von 0,66 Mäusebussarden pro WKA und Jahr entspricht.

Bezogen auf die Gesamtzahl der Onshore-Anlagen, werden durch die WKAs in Deutschland jährlich 

19.281 Mäusebussarde getötet 26. Das sind bezogen auf den mittleren Gesamtbestand von 215.000 

adulten Individuen der Art 27 jährlich 9 % des Gesamtbestands des Mäusebussards in Deutschland. 

GRÜNKORN et al. (2017) kommen für ihr Untersuchungsgebiet auf 7 % der dortigen Mäusebussardpo-

pulation, die jährlich durch WKAs getötet wird.

Dabei hat der Europäische Gerichtshof bereits in der Rechtssache C-60/05 (Randnr. 26) aufgezeigt, 

dass eine Vorhabensbewilligung nur dann rechtmäßig erfolgen kann, wenn es zu keiner dem Art. 5 

Vogelschutzrichtlinie widersprechenden Tötung von Vögeln kommt bzw. die maximal tolerierbare Tö-

tung von we  niger als 1 % der jährlichen Gesamtsterblichkeitsrate der betrof  fenen Popu  lation bei ku-

mulativer Betrachtung nicht überschritten wird. 

Mäusebussarde werden in freier Natur bis zu 26 Jahre alt, die Geschlechtsreife ist ab dem dritten Le-

bensjahr gegeben, jedoch erfolgt die erste Brut oft erst im Alter von vier oder fünf Jahren (MEBS & 

SCHMIDT 2014). Entsprechend der langen Lebensdauer ist die jährliche Reproduktionsrate mit nur 0,66

bis 1,79 Jungen pro Brutpaar gering, wobei die Zahl der nichtbrütenden Paare jährlich zwischen 10 % 

und 36 % schwankt (HOHMANN 1995, MEBS & SCHMIDT 2014). Aufgrund dieser biologischen Gegeben-

heiten werden die durch WKAs bedingten Verluste erst mit Zeitverzögerung spürbar.

Über den in Art. 5 Vogelschutzrichtlinie normierten und sicherzustellenden strengen, individuenbezo-

genen Artenschutz für den Mäusebussard hinaus, wurde bereits festgestellt, dass selbst bei konserva-

tiven Annahmen von einer Gefährdung der Gesamtpopulation des Mäusebussards durch WKAs 

auszugehen ist, …

• was sowohl alle vier konservativen Populationsmodellierungen von GRÜNKORN et al. (2016) 

und GRÜNKORN (2017) belegen, 

• als auch die bereits festgestellten Populationsrückgänge in unterschiedlichen 

Monitoringgebieten, in denen Windparks errichtet wurden, z.B. die Abnahme des mittleren 

Brutbestands des Mäusebussards in drei Untersuchungsgebieten in Schleswig-Holstein um 

77 % in einem Zeitraum von 19 Jahren (GRÜNKORN 2017, siehe Abb. 4).

26 Ende 2018 waren in Deutschland 29.213 Onshore-WKAs am Netz (DEUTSCHE WINDGUARD 2019a) x 0,66 getötete Mäusebussar-
de pro WKA und Jahr (GRÜNKORN et al. 2017) = 19.281 durch WKAs in Deutschland getötete Mäusebussard pro Jahr.

27 Gemäß EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY (2014a und 2014b) gab es im Zeitraum 1998-2009 in Deutschland durchschnittlich 
107.500 Brutpaare des Mäuesebussards, für das Jahr 2013 werden 105.000 Brutpaare der Art angegeben (MEBS & SCHMIDT 
2014).
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Inzwischen zeigt die erhebliche Zahl an Tötun-

gen von Mäusebussarden auf Populationsebene

landesweit Wirkung: Die Brutpopulation ist in

Deutschland um 15 % in den letzten sieben Jah-

ren gesunken 28 (BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ

2016 und 2019).

Die gleichen Ergebnisse erbrachten Untersu-

chungen zum Rotmilan. Der Rotmilan hat welt-

weit einen mittleren Brutbestand von 24.000

Paaren (MEBS & SCHMIDT 2014), der weitaus

gößte Teil davon brütet in der EU. 

Für den Zeitraum 2008-2012 hatte die EUROPEAN

ENVIRONMENT AGENCY (2014e) noch einen

mittleren Bestand von knapp 28.000 Brutpaaren

in der EU angegeben.

Der Rotmilan kommt in 22 der 28 EU-Staaten vor: Estland und Finnland gehören nicht zum natürli-

chen Verbreitungsgebiet des Rotmilans, in Rumänien, Bulgarien, Slowenien und Kroatien ist der Rot-

milan ausgestorben (MEBS & SCHMIDT 2014).

Untersuchungen im deutschen Bundesland Brandenburg ergaben, dass bereits beim WKA-Ausbau-

grad im Jahr 2012 jährlich 308 Rotmilane durch WKAs getötet wurden, was bei Tötungen in den Som-

mermonaten in weiterer Folge auch regelmäßig zu einem Verlust der Brut führt: „WEA sind in kurzer 

Zeit auf Rang 1 der dokumentierten Verlustursachen beim Rotmilan in BB [Brandenburg] gestiegen 

[…] Im Archiv der Beringungszentrale Hiddensee stieg der Anteil von Rückmeldungen mit Kollisionen 

an WEA als Todesursache seit Inbetriebnahme von Windparks in den ostdeutschen Bundesländern 

stark an […] Diese zusätzliche Mortalität entspricht einem Anteil von mind. 3,1 % des nachbrutzeitli-

chen Bestandes. Dies ist eine konservative Kalkulation, die eher zu einer Unterschätzung der tatsäch-

lichen Verluste führt.“ (LANGGEMACH & DÜRR 2019).

BELLEBAUM et al. (2013) betonen, dass derartige Verluste bei Vögeln Auswirkungen auf Populations-

ebene nach sich ziehen, insbesondere bei einer langlebigen Art wie dem Rotmilan. „Dies wird durch 

die Kalkulation von Schwellenwerten in derselben Analyse bekräftigt“ (LANGGEMACH & DÜRR 2019).

Ebenso haben die Kollisionsopfererhebungen von GRÜNKORN et al. (2016) in 46 Windparks in fünf 

deutschen Bundesländern zu dem Schluss geführt, dass die zusätzliche Mortalität durch WKAs für die

Rotmilanpopulation jedenfalls erheblich ist.

Rotmilane werden in freier Natur bis zu 30 Jahre alt und normalerweise im zweiten bis dritten Lebens-

jahr geschlechtsreif, wobei der reguläre Bruterfolg erst mit dem vierten Lebensjahr erreicht wird (CAR-

TER 2001, MEBS & SCHMIDT 2014). Entsprechend der langen Lebensdauer ist die jährliche Reproduk-

tionsrate mit 1,5 bis 1,8 Junge pro Brutpaar gering (MEBS & SCHMIDT 2014). Bereits die Reduktion der 

Fortpflanzungsziffer von 1,8 auf 1,5 Junge pro Brutpaar in den Jahren 1990 bis 1996 in Deutschland 

verursachte „einen deutlichen Bestandsrückgang“ (MEBS & SCHMIDT 2014). 

28 2005-2009: im Mittel 107.500 Brutpaare, 2011-2016: im Mittel 91.500 Brutpaare.
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und 2014-2017 (durchschnittlich 24 Brutpaare), aus 
GRÜNKORN 2017.
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Legt man die auf wissenschaftlicher Grundlage ermittelte maximal tolerierbare Tötungsschwelle von 

kumuliert we  niger als 1 % der jährlichen Gesamtsterblichkeitsrate der betrof  fenen Popu  lation zugrun-

de (EuGH-Urteil in der Rechtssache C-60/05, Randnr. 26 und EUROPÄISCHE KOMMISSION 1993), ist die 

konservativ festgestellte, durch WKAs verursachte Tötungen bei Rotmilanen mit „einem Anteil von 

mind. 3,1 % des nachbrutzeitlichen Bestandes“ (BELLEBAUM et al. 2013, LANGGEMACH & DÜRR 2019) je-

denfalls weit über einer fachlich und rechtlich tolerierbaren Zahl von Tötungen.

4.2. Fledermausfauna

Die Berner Konvention, deren rechtliche Umsetzung in der EU unter anderem durch die FFH-Richtlinie

erfolgt, wurde 1979 …

• „in Anerkennung der wesentlichen Rolle, die wildlebende Pflanzen und Tiere bei der Er-

haltung biologischer Gleichgewichte spielen“,

• „in Anbetracht dessen, daß sich der Bestand vieler Arten wildlebender Pflanzen und Tiere 

erheblich verringert und daß einige Arten vom Aussterben bedroht sind“

• und „in dem Bewußtsein, daß die Erhaltung natürlicher Lebensräume ein lebenswichtiges

Element des Schutzes und der Erhaltung wildlebender Pflanzen und Tiere darstellt“

… verabschiedet. Mit einer Ausnahme 29 wurden alle Fledermausarten als streng geschützte Arten 

in Anhang II der Konvention gelistet.

Der Abschluss des Abkommens zur Erhaltung der europäischen Fledermauspopulationen 30 im Jahr 

1991 erfolgte ...

• „in Erkenntnis der ungünstigen Erhaltungssituation der Fledermäuse in Europa und au-

ßereuropäischen Arealstaaten und insbesondere der ernsthaften Bedrohung der Fleder-

mäuse durch Rückgang des Lebensraums, Störung der Ruheplätze und bestimmte Schäd-

lingsbekämpfungsmittel“

• und „in dem Bewußtsein, daß die Gefahren für Fledermäuse in Europa und außereuropäi-

schen Arealstaaten sowohl für die wandernden als auch für die nichtwandernden Arten 

bestehen und daß die Ruheplätze oft von wandernden und nichtwandernden Arten gemein-

sam benutzt werden“.

1992 wurde die FFH-Richtlinie verabschiedet und festgestellt: „Der Zustand der natürlichen Lebens-

räume im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten verschlechtert sich unaufhörlich. Die ver-

schiedenen Arten wildlebender Tiere und Pflanzen sind in zunehmender Zahl ernstlich be-

droht.“ (4. Erwägungsgrund FFH-Richtlinie, ABl. Nr. L 206 vom 22. Juli 1992).

29 Die einzige Fledermausart, die 1979 „nur“ als geschützt in Anhang III eingestuft wurde, ist die Zwergfledermaus (Pipistrellus 
pipistrellus). Über das Abkommen zur Erhaltung der europäischen Fledermauspopulationen aus dem Jahr 1991 hat die Zwerg-
fledermaus – wie auch durch die FFH-Richtlinie – den gleichen Schutzstatus wie alle anderen in Europa vorkommenden Fleder-
mausarten: sie sind streng zu schützen.

30 „Abkommen zur Erhaltung der Fledermäuse in Europa“, seit 2000 „Abkommens zur Erhaltung der europäischen Fledermauspo-
pulationen“ (EUROBATS, völkerrechtlicher Vertrag), abgeschlossen am 04. Dezember 1991, in Kraft getreten am 16. Januar 
1994, HMSO Treaty Series No. 9. Seit 2001 ist EUROBATS in das Umweltprogramm der Vereinten Nationen eingegliedert und 
wird seither als „UNEP/EUROBATS“ abgekürzt.
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Aufgrund der Gefährdungslage und des Wertes der Fledermäuse für die Biodiversitätserhal-

tung, hat der Richtliniengeber für alle in Europa vorkommenden Fledermausarten einen stren-

gen Schutz im Sinne des Art. 12 FFH-Richtlinie normiert und zudem für 14 Fledertierarten einen 

Habitatschutz verfügt (Arten des Anhang II FFH-Richtlinie).

Somit sind für alle Fledermausarten die in der EU vorkommen, unter anderem alle absichtlichen For-

men der Tötung und jede absichtliche Stö  rung zu verbieten sowie die Einhaltung des Verbots sicher-

zustellen. Die Inkaufnahme einer Tötung oder Störung ist als absichtlich zu wer  ten.

Ungeachtet der Rechtslage werden Fledermäuse durch Windkraftanlagen massenhaft getötet und 

verlieren erhebliche Teile ihrer Lebensräume.

Zahlreiche Studien belegen, dass eine große Zahl von Fledermäusen durch Windkraftanlagen getötet 

werden, wobei Fledermäuse die taxonomische Gruppe von Wirbeltieren darstellen, die am stärk-

sten von der Windenergie betroffen sind (BARCLAY et al. 2007, ARNETT et al. 2008, BAERWALD & BARC-

LAY 2009, RYDELL et al. 2010, KORNER-NIEVERGELT et al. 2011, AMORIM et al. 2012, GEORGIAKAKIS et al. 

2012, CAMINA 2012, HAYES 2013, SMALLWOOD 2013, CRYAN et al. 2014, LEHNERT et al. 2014, VOIGT et al. 

2012 und 2015).

Dabei mussten bereits TEMPLE & TERRY (2007, Rote Liste EU) feststellen, dass Fledermäuse zu den 

besonders gefährdeten Säugetieren in der EU gehören: Es sind 69,8 % mehr Fledermausarten ge-

fährdet, als bei den anderen Säugetierarten.

In der EU sind 45 reproduzierende Fledermaus-

arten nachgewiesen, eine weitere Art ist wahr-

scheinlich (DIETZ et al. 2016). 

Dabei ist die Artenvielfalt mit 40 Fledermausar-

ten in der mediterranen biogeografischen Re-

gion der EU am größten und in der makarone-

sischen Region mit 8 bekannten Arten am ge-

ringsten (siehe Tab. 1).

Das Gebiet, in dem die meisten Fledermausar-

ten in der EU einen günstigen Erhaltungszu-

stand aufweisen, ist die pannonische Region, 

wobei aber auch dort nur 35,7 % diesen Zu-

stand erreichen (EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY 

2014a, siehe Abb. 5). 

In der mediterranen Region konnte keine der 40 

vorkommenden Fledermausarten mit einem 

günstigen Erhaltungszustand bewertet werden. 

Gleiches in der Steppenregion: Auch hier befin-

det sich keine der 26 bekannten Fledermausar-

ten in einem günstigen Erhaltungszustand (EU-

ROPEAN ENVIRONMENT AGENCY 2014a).

Tab. 1: Bekannte Fledermausarten in den biogeogra-
fischen Regionen der Europäischen Union.

Biogeografische Region Artenzahl

ALP Alpine Region 33

ATL Atlantische Region 30

BLS Schwarzmeerregion 32

BOR Boreale Region 17

CON Kontinentale Region 35

MAC Makaronesische Region 8

MED Mediterrane Region 40

PAN Pannonische Region 28

STE Steppenregion 26

Abb. 5: Anteil der Fledermausarten mit günstigem Er-
haltungszustand in den biogeografischen Regionen der 
Europäischen Union (EEA 2014a).
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Der Gesamtbestand an Fledermäusen wird in der Europäischen Union mit 29 Millionen Individuen an-

gegeben, wobei die artbezogene Populationsgrößen sehr unterschiedlich sind: mit 5,7 Millionen Indivi-

duen ist die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) die häufigste Art in der EU und stellt 19,7 % al-

ler Fledermausindividuen. Von sieben Fledermausarten gibt es hingegen EU-weit jeweils weniger als 

5.000 Individuen 31 (EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY 2014).

In Abb. 6 sind die Flächen der biogeografischen Regionen der EU dargestellt, auf denen ein günstiger 

Erhaltungszustand für die jeweilige Fledermausart angegeben wird (EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY 

2014): im Durchschnitt sind gerade einmal auf 8,3 % der Fläche der Europäischen Union die Fle-

dermausarten in einem günstigen Erhaltungszustand. 

Auf 91,7 % der Fläche der Europäischen Union konnte der in Art. 2 Abs. 2 iVm Art. 1 lit. a und i 

FFH-Richtlinie normierte zu erhaltende bzw. herzustellende günstige Erhaltungszustand der 

Fledermausarten nicht festgestellt werden.

31 Myotis punicus, Nyctalus azoreum, Nyctalus lasiopterus, Plecotus kolombatovici, Plecotus macrobullaris, Rhinolophus blasii und
Rousettus aegyptiacus.
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Abb. 6: Flächen der biogeografischen Regionen der Europäischen Union auf denen ein günstiger Erhaltungs-
zustand für die jeweilige Fledermausart angegeben wird (EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY 2014a).
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4.2.1. Tötung

O‘SHEA et al. (2016) haben nachgewiesen, dass Kollisionen mit Windkraftanlagen für die Gruppe 

der Fledermäuse die häufigste Todesursache darstellen. 

Bereits zuvor hatte CRYAN (2011) ziehende Fledermausarten untersucht und festgestellt, dass es kei-

ne andere Bedrohung gibt, die eine solch hohe Sterblichkeit hervorruft, wie sie durch Wind-

kraftanlagen verursacht wird. 

Folglich greifen Windkraftanlagen in hohem Maße in die Fledermauspopulationen ein, weit 

über jeder anderen natürlichen und anthropogen verursachten Todesart.

Dabei ist aufgrund der äußerst niedrigen Reproduktionsrate bei Fledermäusen jede über der 

natürlichen Todesrate liegende Mortalitätssteigerung problematisch und populationsgefähr-

dend (BARCLAY & HARDER 2003, ENCARNAÇÃO 2005, RODRIGUES et al. 2016).

BARCLAY et al. (2007) haben belegt, dass die Zahl der durch Windkraftanlagen getöteten Fledermäuse 

überproportional mit der Anlagenhöhe wächst. Lag die durchschnittliche Anlagenhöhe 1998 bei 87 m, 

wurden 20 Jahre später im Mittel 197 m hohe WKAs errichtet (FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR WINDENERGIE-

SYSTEME 2018, siehe Abb. 7).

Zusätzlich zur Anlagenhöhe wächst in noch größerem Ausmaß der Rotordurchmesser der WKAs: Um-

fasste die durchschnittlich vom Rotor überstrichene Fläche bei einer 1998 errichteten WKA 1.810 m², 

waren es 20 Jahre später mit 11.122 m² mehr als sechs mal so viel und damit versechsfachte sich 

auch die unmittelbare Todeszone für Fledermäuse bei jeder WKA (FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR WIND-

ENERGIESYSTEME 2018, siehe Abb. 7).

Abb. 7: Entwicklung der Anlagenhöhe (links) und der vom Rotor überstrichenen Fläche (rechts, = unmittenbare 
Todeszone) bei Onshore-Windkraftanlagen in Europa im Zeitraum 1998 bis 2018 (Datengrundlage: FRAUNHOFER-
INSTITUT FÜR WINDENERGIESYSTEME 2018).

Wertet man die Ergebnisse unabhängiger wissenschaftlicher Untersuchungen zu den durch Onshore-

Windkraftanlagen verursachten Opferzahlen bei Fledermäusen aus (HÖTKER 2006, ARNETT et al. 2008 

und 2016, DULAC 2008, LEUZINGER et al. 2008, RYDELL et al. 2010, BRINKMANN et al. 2011, CRYAN 2011, 

ARNETT & BAERWALD 2013, HAYES 2013, KORNER-NIEVERGELT et al. 2013, SMALLWOOD 2013, RODRIGUES in 
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ARNETT et al. 2016) 32, kommt man auf durchschnittlich mindestens 9,79 getöte Fledermäuse pro 

MW WKA-Nennleistung pro Jahr. Somit werden durch Onshore-Windkraftanlagen in der Euro-

päischen Union jährlich mindestens 1,5 Millionen Fledermäuse getötet (Stand: Ende 2017) 33.

Hinzu kommen die EU-weit installierten 15.814 MW WKA-Nennleistung im Meer. Zu den Offshore-An-

lagen gibt es bislang keine validen quantitativen Ergebnisse zu den Opferzahlen, die durch die 4.313 

Offshore-WKAs (Stand: Ende 2017) verursacht werden. Jedenfalls verursachen Offshore-Windkraft-

anlagen während den Zugzeiten Opfer unter den Fledermäusen (weitziehende Fledermausarten legen

zwischen Sommer- und Winterquartier über 1.900 km zurück, DIETZ et al. 2016, MESCHEDE et al. 2017).

Da die Zahl der durch Windkraftanlagen getöteten Fledermäuse überproportional mit der Anlagenhöhe

wächst (BARCLAY et al. 2007) und eine Reihe der zuvor berücksichtigten Studien zu einer Zeit entstan-

den sind, als die Windkraftanlagen noch bei weitem kleiner waren (z.B. bei HÖTKER 2006, ARNETT et al. 

2008, DULAC 2008, LEUZINGER et al. 2008), ist heute von einer höheren Opferzahl pro MW WKA-Nenn-

leistung auszugehen.

Die Auswertung von 46 Post-Construction-Monitorings aus 18 Windparks in Südkanada mit insgesamt

549 Windkraftanlagen aus den Jahren 2009 bis 2016 34 ergibt durchschnittlich 12,07 getöte Fleder-

mäuse pro MW WKA-Nennleistung pro Jahr (BOWFIN ENVIRONMENTAL CONSULTING INC. 2016, Dillon 

Consulting 2016, ENRIGHT et al. 2012, ENRIGHT & BOURASSA 2013a, 2013b, 2014a und 2014b, EUSEBI & 

KORPIJAAKKO 2012, INCE et al. 2012, KORPIJAAKKO 2010, 2011, 2012, 2013a, 2013b, 2014a, 2014b und 

2014c, NATURAL RESOURCE SOLUTIONS INC. 2013a, 2013b und 2016, NORMANDEAU ASSOCIATES, INC. 2015,

RYCKMAN et al. 2011, 2012a, 2012b, 2012c, 2012d, 2012e, 2012f, 2013a, 2013b, 2013c, 2013d, 2013e,

2014a, 2014b, 2014c, 2014d, 2014e, 2014f, 2014g, 2016a, 2016b und 2017, STEPHENSON et al. 2010, 

2011, TAYLOR 2011, TAYLOR & KORPIJAAKKO 2013).

Bei Zugrundelegung dieses zeitgemäßeren Wertes werden durch Onshore-Windkraftanlagen in der

Europäischen Union jährlich 1,85 Millionen Fledermäuse getötet (Stand: Ende 2017) 35.

Da nicht alle Fledermausarten von Windkraftanlagen gleichermaßen betroffen sind (RODRIGUES et al. 

2016, S. 20, Tab. 3), sind die Populationen der besonders gefährdeten Arten in noch höherem Aus-

maß betroffen.

RODRIGUES et al. (2016) halten fest, „dass aufgrund der äußerst niedrigen Reproduktionsrate (BARCLAY 

& HÄRTERE 2003) jede Erhöhung der Mortalitätsrate bedenklich“ ist. Dabei werden nicht nur die im 

näheren Umfeld von Windkraftanlagen lebenden Individuen getötet: „Da auch Schlagopfer von Fle-

32 Einige der Studien betrachten mehrere Windparks in unterschiedlichen Lebensräumen und sind daher von hoher Aussagekraft: 
HÖTKER (2006) umfasst die Daten aus 34 Windparks, BRINKMANN et al. 2011 aus 36 Windparks, SMALLWOOD (2013) aus 71 
Windparks, HAYES (2013) aus 21 Windparks, ARNETT et al. (2008) aus 19 Windparks.

33 Ende 2017 waren in der EU 153.008 MW WKA-Nennleistung am Netz • 9,79 getötete Fledermäuse pro MW WKA-Nennleistung 
und Jahr = 1.497.748,3 durch WKAs getötete Fledermäuse pro Jahr. Da mit der Größe der Windkraftanlagen die Opferzahlen 
bei Fledermäusen überproportional zunehmen (BARCLAY et al. 2007) und die Studien durchgängig weit kleinere als die heute 
errichteten Windkraftanlagen betrachten, muss die ermittelte Opferzahl als Mindestwert betrachtet werden.

34 Adelaide Wind Energy Centre (Standort: Middlesex, Erhebungsjahre: 2), Arthur Wind Farm (Wellington North, 3), Bluewater 
Wind Energy Centre (Huron East, 1), Comber Wind Energy Project (Essex County, 1), Cruickshank Wind Farm (Tiverton, 3), 
Enbridge Ontario Windpark Project (Tiverton, 4), Ernestown Wind Park (Loyalist Township, 1), Gosfield Wind Power Project 
(Brookfield, 2), Gracey Wind Farm (Boralex, 3), Grand Renewable Wind (Haldimand, 1), Harrow Wind Farm (Harrow, 4), Mo-
hawk Point Wind Farm (Dunnville, 5), Naylor Wind Farm (Essex County, 3), North Malden Wind Farm (Essex County, 3), Port 
Alma Wind Power Project (East Tilbury, 1), Raleigh Wind Energy Centre (Chatham, 3), South Side Wind Farm (Essex, 3), Talbot
Windfarm (Chatham, 3).

35 Ende 2017 waren in der EU 153.008 MW WKA-Nennleistung am Netz • 12,07 getötete Fledermäuse pro MW WKA-Nennlei-
stung und Jahr = 1.846.806,6 durch WKAs getötete Fledermäuse pro Jahr.
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dermäusen fernwandernder Populationen regelmäßig auftreten (VOIGT et al. 2012, BRINKMANN et al. 

2011), ist es offensichtlich, dass sich Windkraftanlagen auf Fledermauspopulationen über signi-

fikant weite geografische Entfernungen auswirken“. 

Isotopenuntersuchungen bei getöteten Großen Abendseglern (Nyctalus noctula) in Deutschland haben

gezeigt, dass 28 % der WKA-Opfer aus Nordosteuropa (Finnland, Baltikum, …) stammen (LEHNERT et 

al. 2014). Dabei waren vor allem weibliche Tiere betroffen, was reproduktionsbiologisch nochmals hö-

here Auswirkungen auf die Populationen in den nordosteuropäischen Staaten nach sich zieht.

Die vorangetriebene Entwicklung der Windkraft ist somit auch für den Rückgang der Reproduktionsbe-

stände in anderen EU-Staaten (und darüber hinaus) verantwortlich und damit für eine weitere Ver-

schlechterung der Erhaltungszustände der Fledermausarten. 

„Large numbers of bats are being killed at utility-scale wind energy facilities worldwide, raising concern

about cumulative impacts of wind energy development on bat populations.“ (ARNETT et al. 2016).

4.2.2. Lebensraumverluste

Vergleichsuntersuchungen von MILLON et al. (2018) zur Nutzung von Fledermaushabitaten 36 innerhalb 

und außerhalb des Einflussbereichs von Windkraftanlagen belegen, dass die Aktivität im Bereich von 

Windkraftanlagen auf 5 % schrumpft: Die Fledermausaktivität an den unbelasteten Kontrollstandorten 

war durchgängig 20-mal höher als im Bereich von Windkraftanlagenstandorten. Dies bedeutet einen 

erheblichen Verlust an Lebensraum und damit eine erhebliche Beeinträchtigung für die Fledermaus-

fauna.

Dies bestätigen auch die Untersuchungen von BARRÉ et al. (2018): Im Bereich von WKAs kommt es 

bei den untersuchten elf Fledermausarten 37 zu signifikant stark negativen Effekten, die die Popula-

tionen dauerhaft negativ beeinträchtigen. Die Aktivitäten sind in einem Bereich bis 1.000 m um die 

Anlagen um bis zu 53,8 % reduziert.

Betrachtet man die bereits errichteten Onshore-Windkraftanlagen in der EU mit Stand Ende 2017 38, 

so gehen den Fledermäusen dadurch Lebensräume im Ausmaß von mindestens 10,4 Millionen Hektar

(103.820 km²) verloren, das sind 2,4 % der Land- und Süßwasserfläche der Europäischen Union 39.

36 Untersucht wurden Fledermausarten der Gattungen Langflügelfledermäuse (Miniopterus) und Lappenfledermäuse (Chalinolo-
bus).

37 Untersucht wurden Barbastella barbastellus, Nyctalus leisleiri, Pipistrellus pipistrellus, Myotis spp. und Plecotus spp.

38 93.785 Onshore-WKAs in der EU (WINDEUROPE 2018, GLOBAL WIND ENERGY COUNCIL 2018, nationale Berichte zum Windkraftaus-
bau).

39 Die Fläche der EU-Staaten (inkl. der Überseegebiet) umfasst 4.413.652 km² (EUROPÄISCHE UNION 2017).
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4.3. FFH-Schutzgüter (ohne Fledermäuse)

4.3.1. Lebensraumtypen

Neben den eigentlichen Kraftwerksstandorten sind für Onshore-Windkraftanlagen Kranstellplätze, 

Transformatoren, Zuwegungen, Kabelkünetten für Stromkabel und Steuerleitungen, Materiallager- und

Montageplätze etc. erforderlich. 

Da Windkraftanlagen in Abhängigkeit von den meteorologischen Gegebenheiten nur unregelmäßig 

Strom erzeugen, werden zunehmend Speichersysteme errichtet, die nochmals riesige Flächen ver-

brauchen: Pumpspeicherkraftwerke, Batteriefarmen (siehe Abb. 8), Power-to-Gas-Anlagen (ENERGATE 

2018a und 2018b, NDR 2018, SIEGMUND & ROSA 2018, IWR 2019, ORF 2019).

Abb. 8: Werbebild für Batteriefarmen von Tesla in Mitten einer naturnahen Landschaft (Bildquelle: Tesla, Inc.). 

Aufgrund vorgeschriebener Mindestabstände für Windkraftanlagen zur Wohnbebauung, einer im Bin-

nenland häufig nur in Berglagen ausreichenden Windverfügbarkeit oder der Erforderlichkeit von Hö-

henunterschieden zwischen Ober- und Unterspeicher bei Pumpspeicherkraftwerken werden Winkraft- 

und Speicherprojekte vermehrt in den letzten noch naturnahen Gebieten realisiert. 

Dabei werden wertvolle Lebensraumtypen von gemeinschaftlicher Bedeutung in großem Ausmaß ver-

nichtet – Beipiele:

• Für den „Windpark Handalm“ (CON, siehe Abb. 9) wurden z.B. großflächig artenreiche Borst-

grasrasen (LRT 6230, prioritär, Erhaltungszustand U2- 40), alpine Heiden (LRT 4060, Erhal-

tungszustand nicht bewertet, selten in derart großflächiger Ausprägung anzutreffen) sowie bo-

densaure Fichtenwälder (LRT 9410, Erhaltungszustand U1) zerstört (siehe KAMMERER 2014, 

REVITAL 2015).

• Für den bewilligten „Windpark Stubalpe“ (ALP) sollen unter anderem großflächig prioritär zu 

schützende artenreiche Borstgrasrasen (LRT 6230) und Formationen von Juniperus commu-

nis auf Kalkheiden und -rasen (LRT 5130, in national bedeutendem Ausmaß, Erhaltungszu-

stand U2x) vernichtet werden (siehe NADLER & HAUG 2018) 41.

40 Die Erhaltungszustände werden mit FV = günstig, U1 = unzureichend und U2 = schlecht bewertet, + und – geben den Trend an,
ein x kennzeichnet, dass der Trend unbekannt ist. Für die Bewertung der FFH-Lebensraumtypen in Österreich siehe UMWELT-
BUNDESAMT (2013a).

41 Im Projektbereich wurden des Weiteren repräsentative Flächen der FFH-Lebensraumtypen 4030, 4060, 6150, 6170, 6430, 
6520, 8210, 8220 und 9410 durch NADLER & HAUG (2018) festgestellt.
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• Für den geplanten Pumpspeicher Koralpe (CON) sollen z.B. großflächig prioritär zu schützen-

de artenreiche Borstgrasrasen (LRT 6230), alpine Silikatrasen (LRT 6150) und alpine Heiden 

(LRT 4060) vernichtet werden (siehe KAMMERER 2014, BAUMGARTNER et al. 2017).

Abb. 9: Teilansichten des „Windparks Handalm“. Für das Projekt wurden Flächen von – zum Teil sogar prioritär 
zu schützenden – Lebensraumtypen, Habitate von Arten von gemeinschaftlicher Bedeutung und von Endemiten 
zerstört.

4.3.2. Arten

Hinsichtlich der FFH-Arten sind durch Windkraftprojekte nicht „nur“ Fledermäuse betroffen, sondern 

eine Reihe weiterer, nach geltendem Recht streng zu schützender Arten, die durch die tausende Fahr-

zeug- sowie Maschinenbewegungen und -einsätze getötet werden oder die ihren Lebensraum durch 

Überbauung, Zerschneidung und Störungen verlieren. 

Dabei ist zusätzlich zum eigentlichen Windkraftprojekt die anschließende Freizeitnutzung auf der 

durch die Windparkerrichtung entstandenen Verkehrsinfrastruktur zu betrachten, wie beispielsweise 

Mountainbiking als dauerhafte Störquelle im gesamten Bereich der oftmals viele Kilometer umfassen-

den, neu errichteten Zuwegungen zum jeweiligen Windpark: z.B. das 2018 eröffnete 45 km umfas-

sende Mountainbike-Streckennetz „mountain wind+bike pretul“ im Bereich des „Windparks Pretul“ vom

Mürztal bis auf die Berggipfel (KOIDL 2018, TOURISMUSVERBAND SEMMERING-WALDHEIMAT-VEITSCH 2019).

Welche FFH-Arten betroffen sind, hängt sehr stark von der Habitataustattung im Projektgebiet ab: In-

sekten, Reptilien, Amphibien, Säugetiere und Pflanzen sind in der Regel die Gruppen mit der größten 

Betroffenheit. 

Dabei ist die Wirkung artspezifisch sehr unterschiedlich und reicht …

• vom störungsbedingten Lebensraumverlust, z.B. für Luchs (Lynx lynx, Anh. II und IV FFH-

RL) oder Wildkatze (Felis silvestris, Anh. IV FFH-RL),
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• über gravierende Lebensraumzerschneidungen, z.B. für Haselmäuse (Muscardinus avella-

narius, Anh. IV FFH-RL), die sich nur in einer geschlossenen Strauch- und Baumschicht be-

wegen und für die die errichteten Zuwegungen eine Barriere darstellen,

• bis hin zu direkten Tötungen, z.B. von Alpensalamandern (Salamandra atra, Anh. IV FFH-RL)

sowohl durch Fahrzeuge und Maschinen bei der Errichtung der Windkraftanlagen, der Kabel-

verlegung und dem Zuwegungsbau, als auch durch die nachfolgende Freizeitnutzung der Ver-

kehrsinfrastruktur.

4.4. Weitere Wirbeltiere

Wissenschaftliche Untersuchungen zu den Auswirkungen von Windkraftanlagen auf nicht flugfähige 

Wirbeltiere fehlen bis heute weitestgehend. 

ŁOPUCKI et al. (2018) haben an wildlebenden Feldmäusen (Microtus arvalis) nachgewiesen, dass die 

Nagetiere im Bereich von Windkraftanlagen eine deutliche physiologische Reaktion zeigen: Populati-

onen, die in der Nähe der Windkraftanlagen leben, haben einen weit höheren Corticosteronspiegel als 

Populationen der gleichen Art in nicht durch Windkraftanlagen belasteten Gebieten.

Corticosteron ist ein Stresshormon, das bei langanhaltend erhöhtem Spiegel zu schweren Schädi-

gungen der Tiere führt: Verlust von Fitness, Reduktion der Leistung des Gehirns, verringerte Überle-

bensfähigkeit bei Jungtieren etc. (ARLETTAZ et al. 2007, ALMASI 2008, THIEL et al. 2008 und 2011, YUEN 

et al. 2009, REHNUS et al. 2014).

Damit ist jedenfalls für Nager eine Lebensraumverschlechterung und gesundheitliche Beinträchtigung 

durch Windkraftanlagen belegt.

4.5. Insekten

Aufgrund von Behauptungen von Windkraftindustrie und Behörden, dass Insekten durch Windkraft-

anlagen nicht beeinträchtigt würden, dies schon deshalb, weil Insekten bei Windgeschwindigkeiten, in 

denen WKAs in Betrieb sind, nicht flögen und jedenfalls nie in Rotorhöhe gelängen, wurden Untersu-

chungen zum Einfluss von WKAs auf flugfähige Insekten im Rahmen von Verträglichkeitsprüfungen 

unterbunden (ZINKE 2019). 

Die an den Rotorblättern anhaftenden Insektenleichen führen zu erheblichen Leistungsminderungen 

der WKAs, weshalb der Windkraftindustrie die Tötung von Insekten durch WKAs jedenfalls bekannt 

sein muss (siehe Abb. 10). 

Auch gibt es zahlreiche wissenschaftliche Veröffentlichungen zu diesem Thema (z.B. CORTEN 2001, 

CORTEN & VELDKAMP 2001, SOLTANI et al. 2011, BAI et al. 2014).
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Abb. 10: Insektenleichen an den Rotorblättern von Windkraftanlagen (aus BLADECLEANING 2017 und WILCOX et al. 
2017).

Eine Studie des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt zum Einfluss von Windkraftanlagen auf 

flugfähige Insekten (TRIEB 2018) belegt:

• Insekten fliegen bei hohen Windgeschwindigkeiten.

• Insekten fliegen in Höhen des gesamten Rotorbereichs (auch bei modernen Großanlagen, 

untersucht wurde der Höhenbereich bis 220 m über dem Boden).

• Insekten fliegen insbesondere kurz vor der Eiablage in großen Schwärmen in die Höhe, um 

sich mit den dort gegebenen Luftströmungen zu weit entfernten Brutplätzen tragen zu lassen. 

Diese Tötung unmittelbar vor der Reproduktion wirkt sich besonders negativ auf die In-

sektenpopulationen und damit auch auf die Nahrungskette aus.

• Der Anteil der durch WKAs getöteten Insekten beträgt mindestens fünf Prozent der po-

tentiell gefährdeten flugfähigen Insekten. Das bedeutet bei dem in Europa bereits stark re-

duzierten Insektenbestand (siehe z.B. BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ 2017,  BUNDESMINISTERIUM 

FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ, BAU UND REAKTORSICHERHEIT 2017, HALLMANN et al. 2017, SÁN-

CHEZ-BAYO & WYCKHUYS 2019, BENDER et al. 2020), dass pro Tag fünf Milliarden Insekten 

durch WKAs allein in Deutschland in der relevanten warmen Jahreszeit (200 Tage pro 

Jahr) getötet werden, was einer durch die WKAs in Deutschland reduzierten Insektenbio-

masse von mindestens 1.200 Tonnen pro Jahr entspricht.

• Die massenhafte Tötung von Insekten durch WKAs wirkt einer Erholung der Insekten-

bestände entgegen und ist jedenfalls erheblich.
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• Der dramatische Rückgang des Insektenbestand korreliert zeitlich mit dem massiven 

Ausbau der Windkraft.

• Bislang wurden von TRIEB (2018) nur die an den Rotorblättern der WKAs anhaftenden Insek-

tenleichen bei der Berechnung der getöteten Insekten berücksichtigt, da es noch keine Er-

kenntnisse darüber gibt, wieviele Insekten durch die Druckunterschiede vor und hinter dem 

Rotor (Barotrauma) oder durch die von den Rotoren erzeugten Luftverwirbelungen getötet 

werden – sie fallen unerkannt zu Boden.

4.6. Materialgewinnung und Stromtransport

Für die Herstellung von Windkraftanlagen und die für die Nutzung erforderlichen weiteren Komponen-

ten (Stromkabel, Akkumulatoren, ...) werden Rohstoffe wie Lithium, Kobalt, Neodym, Kupfer etc. benö-

tigt, deren Gewinnung wiederum einen erheblichen Naturverbrauch und massive Biodiversitätsschä-

digungen verursacht. 

Dabei sind neben der Abbaufläche als solcher (siehe exemplarisch Abb. 11), ebenso die regelmäßig in

anthropogen wenig belasteten Gebieten zu errichtenden Industrieanlagen für die Aufbereitung der 

Erze, die Energieversorgung, die Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Bahntrassen, Häfen) zum Abtrans-

port der Rohstoffe sowie die neu entstehenden Orte für die tausende von Minenarbeitern und deren 

Familien bewertungsrelevant. 
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Abb. 11: 1. Reihe: Kupfererzmine Chuquicamata in Chile, 2. Reihe: Kalksteinbruch Elbingerrode in Deutschland, 3. Reihe: Eisenerzmine Carajás
im Waldgebiet Brasiliens (links) und Kupfererzmine in den Oquirrh Mountains in den USA (rechts), 4. Reihe: Lithiummine Region Tarapacá in Chi-
le (links, oberirdische Fläche umfasst 1.140 ha) und Kobaltmine Luiswishi in der Demokratischen Republik Kongo, 5. Reihe: Mine Bayan Obo zur 
Gewinnung Seltener Erden (Neodym, Lanthan, Erbium, …) in China (die Ausdehnung der Minen in Ost-West-Richtung umfasst 16 km) [Fotos: 
Berg2, Lizenz: CC BY-SA 4.0 (1. Reihe links) und Angela Huster, Lizenz: CC BY-SA 3.0 (2. Reihe links), alle Satelliten-/Orthofotos: Google Earth].

Protect  ▪  Natur-, Arten- und Landschaftsschutz  ▪  Stadlberg 9  ▪  3973 Karlstift  ▪  Austria  ▪  ZVR-Zahl: 989047125 Seite 29 von 51



Recht auf Leben und Unversehrtheit, V3.1, März 2020

Aufgrund des stark schwankenden Leistungen von Windkraftanlagen wird ein erheblicher Ausbau der 

Hochspannungstrassen erforderlich, der seinerseit entsprechende Beeinträchtigungen der Umwelt 

nach sich zieht (siehe z.B. EuGH C-329/17 42, Vertragsverletzungsverfahren 2017/4072 43, BVwG-Er-

kenntnis W104 2000178-1/63E 44).

Bezogen auf die Kraftwerksnennleistung 45 werden für die Herstellung und Errichtung von Windkraftan-

lagen unter anderem 15-mal mehr Beton und 50-mal mehr Eisen und Kupfer benötigt, als bei 

konventionellen Kraftwerken (KIND et al. 2018). Windkraftanlagen sind somit in besonderem Maße 

rohstoffintensiv, was hinsichtlich ...

• des Energiebedarfs für die Herstellung von Windkraftanlagen (Gewinnung und Transport der 

Rohstoffe, Verhüttung der Erze, Produktion von Zement …) 

• und der Auswirkungen bei der Gewinnung der Rohstoffe (Abbau der Erze für die Gewinnung 

von Eisen, Kupfer, Kobalt etc., Kalksteinabbau für die Zementherstellung, Kiesbaggerung für 

die Betonherstellung, …) 

… schwere Beeinträchtigungen des Naturhaushalts nach sich zieht (siehe z.B. Abb. 11) 46.

5. Nutzen der Windkraft

5.1. Europäische Union

In der EU waren Ende 2017 98.098 WKAs mit einer Gesamtnennleistung von 168.822 MW 47 am 

Netz, davon …

• 93.785 WKAs mit 153.008 MW Nennleistung an Land (Onshore),

•   4.313 WKAs mit   15.814 MW Nennleistung im Meer (Offshore).

Der Ausbau der Windkraft in Europa wird stark vorangetrieben: In den letzten 15 Jahren (2002-2017) 

wurde die WKA-Nennleistung in der EU mehr als versiebenfacht (von 23.159 auf 168.822 MW, 

siehe Abb. 12, FRIED et al. 2018, PINEDA & TARDIEU 2018).

42 Urteil des EuGH vom 07. August 2018 in der Rechtssache C-329/17 „110 kV-Leitung zwischen Vorchdorf und Kirchdorf (OÖ)“ 
hinsichtlich der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (Richtlinie 2011/92/EU), ECLI:EU:C:2018:640.

43 Vertragsverletzungsverfahren 2017/4072 gegen Österreich wegen Umgehung der Verpflichtung zur Durchführung einer strate-
gischen Umweltprüfung (Richtlinie 2001/42/EG), ausgelöst durch die geplante 380 kV-Leitung Kaprun–Salzburg.

44 Erkenntnis des BVwG vom 26. August 2014 in der Rechtssache W104 2000178-1 „220 kV-Leitung zwischen Weidenburg und 
dem Kronhofer Törl“.

45 Erschwerend kommt hinzu, dass bei Windkraftanlagen der Betreib von der Windgeschwindigkeit abhängt, was dazu führt, dass 
von der angegebenen WKA-Nennleistung im Schnitt nur ein Viertel als nutzbare Leistung von Windkraftanlagen geliefert wird 
(DUBBERS et al. 2019).

46 Aktuelle Daten sowie die Folgen für Natur und Menschen aus der Lithium- und Kobaltgewinnung werden in der Dokumentation 
von HANE (2018) zusammengefasst. Die Umweltauswirkungen in Bezug auf Seltene Erden (Neodym, Dysprosium etc.), die in 
WKAs eingesetzt werden, siehe z.B. MASSARI & RUBERTI (2013), ALI (2014), CHARALAMPIDES & VATALIS (2015), RÜTTINGER et al. 
(2015). Die Umweltauswirkungen der Kupfergewinnung sind vielfach dokumentiert, z.B. in RÜTTINGER et al. (2014a-d).

47 Für Österreich, Belgien, Deutschland, Spanien, Finnland und Portugal weichen die Angaben zur Gesamtnennleistung in den 
Publikationen geringfüg voneinander ab. EU-weit differieren die Angaben um knapp 0,06 %. Die jeweils geringere Angabe der 
Nennleistung resultiert offensichtlich aus frühen Veröffentlichungsterminen einzelner Publikationen (PINEDA & TARDIEU 2018, GLO-
BAL WIND ENERGY COUNCIL 2018), bei denen die oben genannten Staaten die am Ende des Jahres ans Netz gegangenen WKAs 
noch nicht bekanntgegeben hatten.
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Abb. 12: Die Entwicklung der installierten WKA-Gesamtnennleistung in der Europäischen Union in den letzten 15
Jahren (2002-2017, Datenquellen: FRIED et al. 2018, PINEDA & TARDIEU 2018).

Der Anteil der Windkraft am Bruttoenergieverbrauch ist verschwindend gering und liegt EU-weit gera-

de einmal bei 1,6 % (siehe Abb. 13, BUNDESMINISTERIUM FÜR NACHHALTIGKEIT UND TOURISMUS 2018).

Bezogen auf den gesamten Energiefluss in der EU macht die Windkraft sogar nur 1,15 % der Ener-

gieversorgung aus (1.090 PJ von 94.932 PJ, siehe Abb. 14, AUSTRIAN ENERGY AGENCY 2018).

Abb. 13: Bruttoenergieverbrauch nach Energieträ-
gern in der Europäischen Union 2016 mit Kennzeich-
nung (▪ ▪ ▪ ▪ ▪) der Windkraft (BUNDESMINISTERIUM FÜR

NACHHALTIGKEIT UND TOURISMUS 2018).
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Abb. 14: Energiefluss in der EU 2016 mit Energieaufkommen, -umwandlung, -verwendung und -verluste mit Her-
vorhebung (▪ ▪ ▪ ▪ ▪) des Bereichs der Energieproduktion mittels Windkraftanlagen (AUSTRIAN ENERGY AGENCY 2018, 
Stand: Mai 2018).

5.2. Österreich

In Österreich waren Ende 2017 1.260 WKAs mit einer Gesamtnennleistung von 2.844 MW am Netz 

(IG WINDKRAFT 2018).

Abb. 15: Die Entwicklung der installierten WKA-Gesamtnennleistung in Österreich in den letzten 15 Jahren 
(2002-2017, Datenquellen: IG WINDKRAFT 2018).
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Der Ausbau der Windkraft wird in Österreich stark vorangetrieben: In den letzten 15 Jahren (2002-

2017) wurde die WKA-Nennleistung in Österreich mehr als verzwanzigfacht (von 139 auf 2.844 

MW, siehe Abb. 15, IG WINDKRAFT 2018).

Der Anteil der Windkraft am Bruttoenergieverbrauch ist verschwindend gering und liegt in Österreich 

gerade einmal bei 1,5 % (siehe Abb. 16, BUNDESMINISTERIUM FÜR NACHHALTIGKEIT UND TOURISMUS 2018). 

[Update: Aufgrund geringerer Windverfügbarkeit sank 2018, obwohl die Windkraftnennleistung 2018 

um 6,4 % ausgebaut wurde, die Stromproduktion aus Wind um über 8 %, IG WINDKRAFT 2019, BUNDES-

MINISTERIUM FÜR NACHHALTIGKEIT UND TOURISMUS 2019, S. 21].

Bezogen auf den gesamten Energiefluss in Österreich macht die Windkraft sogar nur 1,17 % der 

Energieversorgung aus (22 von 1.873 PJ, siehe Abb. 17, AUSTRIAN ENERGY AGENCY 2018 in BUNDES-

MINISTERIUM FÜR NACHHALTIGKEIT UND TOURISMUS 2018).

Abb. 16: Bruttoenergieverbrauch nach Energieträ-
gern in Österreich 2017 mit Kennzeichnung (▪ ▪ ▪ ▪ ▪)
der Windkraft (BUNDESMINISTERIUM FÜR NACHHALTIGKEIT

UND TOURISMUS 2018).

Abb. 17: Energiefluss in Österreich 2017 mit Energieaufkommen, -umwandlung, -verwendung und -verluste mit 
Hervorhebung (▪ ▪ ▪ ▪ ▪) des Bereichs der Energieproduktion mittels Windkraftanlagen (AUSTRIAN ENERGY AGENCY 
2018 in BUNDESMINISTERIUM FÜR NACHHALTIGKEIT UND TOURISMUS 2018, Stand: Mai 2018).
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Im Jahr 1990 lagen die Treibhausgasemissionen in Österreich bei 78,7 Mio. t 48, 2017 waren die 

Emissionen mit 82,3 Mio. Tonnen um 4,6 % höher (UMWELTBUNDESAMT 2019, S. 14, EUROPEAN ENVI-

RONMENT AGENCY 2018).

Betrachtet man die Veränderungen der Kohlendioxidemissionen (CO2), also des Treibhausgases, auf 

das die Windkraft überhaupt nur Einfluss haben kann 49, ist im gleichen Zeitraum der Emissionsan-

stieg in Österreich mit 12,3 % noch höher (von 62.323 auf 69.979 kt, ANDERL et al. 2019, S. 18).

Die Windkraft leistet somit keinen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen, sie ist 

nicht einmal in der Lage, den ständigen Zuwachs in Österreich zu kompensieren. 

5.3. Weltweit

Auch weltweit wird keine positive Entwicklung bei den Treibhausgasemissionen erreicht obwohl die 

Windkraft exponentiell ausgebaut wird (Versiebzehnfachung der installierten WKA-Nennleistung zwi-

schen 2002 und 2017) und bis Ende 2017 Windkraftanlagen mit einer Gesamtnennleistung von 

539.123 MW am Netz waren (GLOBAL WIND ENERGY COUNCIL 2018). 

Dennoch steigen die Treibhausgasemissionen in der Erdatmosphäre weiter stark an (LE QUÉRÉ et al. 

2018) und erreichten 2018 weltweit einen neuen Höchststand (WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION 

2018, siehe Abb. 18)

Abb. 18: Der Anstieg der wesentlichen Treibhausgase Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4) und Distickstoffmonoxid
(N2O) in der Erdatmosphäre zwischen 1985 und 2018 (WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION 2018).

Auch 2019 wurden neue Höchstwerte bei den Treibhausgasen erreicht (WORLD METEOROLOGICAL ORGA-

NIZATION 2019): „Es gibt keine Anzeichen für eine Verlangsamung des Trends, geschweige von einem 

Rückgang der Treibhausgaskonzentrationen“, kommentiert der WMO-Generalsekretär Petteri Taalas 

die aktuellen Zahlen bei deren Veröffentlichung am 25. November 2019.

Dabei werden Treibhausgasemissionen jenseits von CO2 vielfach unterschätzt. So haben THOMPSON et

al. (2019) belegt, dass die Emissionen von Distickstoffmonoxid (N2O), dessen Treibhauswirksamkeit 

298-mal so groß ist wie die von Kohlendioxid (CO2), und das hauptsächlich durch Stickstoffausbrin-

48 Angabe in CO2-Äquivalent. Zur Berechnung der Treibhausgasemissionen werden in Österreich die Emissionswerte in CO2-Äqui-
valent entsprechend der Angaben im IPCC Fourth Assessment Report (2007) umgerechnet.

49 Die CO2-Emissionen entstehen hauptsächlich bei Verbrennung fossiler Energieträger, wie beispielsweise in konventionellen 
thermischen Kraftwerken bei der Erzeugung elektrischen Stroms. Andere Treibhausgase wie Methan (CH4) oder Distickstoffmo-
noxid (N2O) entstehen durch Tierhaltung, Kunstdüngereinsatz, Prozesse in der chemischen Industrie, Abfallentsorgung etc.

Protect  ▪  Natur-, Arten- und Landschaftsschutz  ▪  Stadlberg 9  ▪  3973 Karlstift  ▪  Austria  ▪  ZVR-Zahl: 989047125 Seite 34 von 51



Recht auf Leben und Unversehrtheit, V3.1, März 2020

gung in der Landwirtschaft entsteht, um 64 % über den in den Berichten des Weltklimarates (IPCC) 

angegeben Werten liegen.

Es gibt jedenfalls kein öffentliches Interesse an der Windkraftnutzung – ganz im Gegenteil – und 

schon gar nicht ein öffentliches Interesse, das das Interesse an der Biodiversitätserhaltung und -wie-

derherstellung oder die Tötung von durch die FFH- und Vogelschutzrichtlinie geschützten Arten auch 

nur ansatzweise rechtfertigen könnte. Der Verlust an Biodiversität schreitet sehr rasch voran und ist 

inzwischen lebensbedrohend für die menschliche Existenz auf dem Planeten.

Die Energiepolitik der Mitgliedstaaten darf die sonstigen Umweltziele und -bestimmungen der Gemein-

schaft, wie sie in der Vogelschutz-, FFH-, Wasserrahmenrichtlinie etc. definiert sind, nicht aushebeln. 

Sie hat vielmehr die Notwendigkeit der Erhaltung und Verbesserung der Umwelt zu berücksichtigen 

(Urteil des EuGH vom 21. Juli 2011 in der Rechtssache C-2/10 50, Randnr. 55-56) und kann daher nur

auf eine erhebliche Senkung des Energieverbrauchs ausgerichtet sein (siehe auch DUBBERS et al.

2019).

Ohne eine massive Subventionierung aus milliardenschweren Fördertöpfen, künstlich erhöhten End-

verbraucherpreisen und einer allgemein finanzierten Vorhaltung von konventionellen, meist fossilen 

Kraftwerkskapazitäten zum Ausgleich der wetterabhängigen Schwankungen bei der Windenergieer-

zeugung würden WKAs nicht errichtet. 

Die durch Lobbying verursachten, politisch motivierten milliardenschweren Subventionierungen der 

Windkraftindustrie verhindern die Entwicklung intelligenter Lösungen für einen zukunftsfähigen Ener-

giemarkt (basierend auf einer konsequenten Minderung des Energieverbrauchs), der einen Beitrag zur

Erhaltung anstatt der Zerstörung der Biodiversität leistet.

Untersuchungen von DUBBERS et al. (2019) zu Deutschland, wo der Ausbau der Windkraft in den letz-

ten zehn Jahren massiv vorangetrieben wurde, so dass inzwischen über 30.000 Windkraftwerke er-

richtet sind (DEUTSCHE WINDGUARD 2019a und 2019b), kommen hinsichtlich der Frage, was der massi-

ve Ausbau für den Klimaschutz gebracht habe, zu dem Schluss: „der Ausstoß klimaschädlicher Ga-

se ist seither unverändert“.

Würden – bezogen auf Deutschland mit über 30.000 WKAs – beispielsweise 12 % weniger Kraftstoffe 

im Verkehr verbraucht 51, könnten sämtliche Windkraftanlagen stillgelegt werden (DUBBERS et al. 2019).

50 ECLI:EU:C:2011:502.

51 Die Reduktion ist durch weniger Fahrleistung im Individualverkehr und einer Verpflichtung zu sparsameren Motoren – wobei 
Motoren, die weniger als 3 l/100 km verbrauchen längst erprobt sind (z.B. VW Lupo 3L, Audi A2 TDI 3L) und nur aus politischen 
Gründen nicht mehr gebaut werden – problemlos erreichbar.

Protect  ▪  Natur-, Arten- und Landschaftsschutz  ▪  Stadlberg 9  ▪  3973 Karlstift  ▪  Austria  ▪  ZVR-Zahl: 989047125 Seite 35 von 51



Recht auf Leben und Unversehrtheit, V3.1, März 2020

6. Conclusio

Windkraftanlagen tragen in erheblichem Maße zur Verschlechterung der Biodiversität durch Zerstö-

rung von Lebensraumtypen und Habitaten der Arten sowie durch Tötung von Individuen der Arten bei 

– dies bei Vögeln, Fledermäusen, Reptilien, Amphibien, Käfern, Pflanzen etc.

Die von den Anlagen ausgehenden Störungen führen zu einem Meideverhalten und hierdurch zu 

großflächigen Habitatverlusten für die betroffenen Arten, die weit über die direkten Überbauungen 

durch die Projekte hinausreichen. Die Lebensräume der Arten – sowohl am Boden als auch im Luft-

raum – werden zerschnitten und gefährdete Biotoptypen flächig zerstört. Das Ergebnis ist die Ver-

kleinerung, die Trennung und letztlich das Aussterben von Populationen der Arten.

Windkraft ist allein schon wegen der erheblichen Eingriffe in den Artenbestand und in Lebensräume 

keine Form einer ökologischen und nachhaltigen Energieerzeugung, auch wenn oberflächlich betrach-

tet hierdurch eine CO2-reduzierte Stromerzeugung erfolgt.

Aufgrund der negativen Auswirkungen der Anlagen auf Lebewesen haben die Gesetzgeber erforder-

liche Abstandsregelungen zu vom Menschen bewohnten Gebieten vorgeschrieben. Hierdurch und 

aufgrund einer oftmals nur in Berglagen ausreichenden Windverfügbarkeit zum Betrieb der Anlagen, 

werden die Windkraftanlagen in weitem Abstand zu Siedlungsgebieten errichtet, was zur Folge hat, 

dass die letzten noch einigermaßen erhaltenen, unverbauten Lebensräume industrialisiert werden, 

wobei weder Biodiversitätshotspots noch Schutzgebiete, ausgewiesene Freiraumkerne oder Lebens-

raumvernetzungsachsen vor den Zugriffen der Widkraftindustrie bewahrt werden.

Zur unmittelbaren Degradierung des Naturraums hin zu einem Industriegebiet durch Errichtung 

der Windkraftwerke und der erforderlichen Infrastruktur in Wald- und Kulturlandhabitaten kom-

men noch …

• die großflächigen Lebensraumvernichtungen für Pumpspeicherkraftwerke, Batteriefarmen etc.

hinzu, die aufgrund der starken Schwankungen bei der Stromerzeugung durch Windkraftan-

lagen für die Netzstabilisierung und der Energiespeicherung erforderlich sind. 

• die großflächigen Lebensraumvernichtungen für die Rohstoffgewinnung hinzu, die bei Wind-

kraftprojekten und den dazugehörigen Energiespeicher in weit überproportionalem Verhältnis 

im Vergleich zu anderen Kraftwerkssystemen benötigt werden. Hinsichtlich des Verbrauchs in 

der EU hält EUROSTAT (2019) fest, „dass die negativen Auswirkungen […] auf die globale bio  -

logische Vielfalt erheblich sind.“.

Der Biodiversitätsverlust stellt eine existenzielle Gefahr dar und verletzt das Grundrecht auf 

Leben und Unversehrtheit.

Windkraftanlagen beschleunigen in erheblichem Ausmaß den Verlust an Biodiversität, dies in 

allen drei Kategorien: den Verlust an Artenvielfalt, den Verlust der genetischen Vielfalt inner-

halb von Arten und den Verlust an Ökosystemvielfalt.

Die Politik, die Verwaltungsbehörden und die nationalen Gerichte in den EU-Mitgliedsstaaten haben 

über Jahrzehnte hinweg eindrücklich bewiesen, dass sie nicht willens sind, den Verlust der Biodiver-

sität zu stoppen und eine erforderliche und normierte Wiederherstellung der Habitate zu erreichen. 
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Zwar hat die Europäische Union – zumeist in Umsetzung internationaler Verträge wie die Berner Kon-

vention 52 oder das Übereinkommen über die biologische Vielfalt 53 – einen Rechtsrahmen geschaffen, 

der den Schutz der Biodiversität ermöglichen würde. Jedoch setzen weder die EU-Mitgliedsstaaten die

Rechtsnormen um, noch setzt die Europäische Kommission das geltende Recht durch. 

Selbst der EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS (2016, Abs. 1.1, 1.8 und 1.9) 54 stellt fest: 

„Die Biodiversitätspolitik der EU ist ein klassisches Beispiel einer Politik nicht eingehaltener Ver-

sprechungen auf europäischer und nationaler Ebene […] Die diversen Biodiversitätsstrategien 

bzw. Biodiversitätsaktionsprogramme der EU aus den Jahren 1998 [55], 2001 [56, 57], 2006 [58] und 2010 

[59], die die Probleme jeweils treffend beschrieben und richtige Instrumente dargestellt haben, müssen 

deshalb im Nachhinein als weitgehend nutzlos betrachtet werden, denn sie waren nicht in der Lage, 

das politische Versprechen umzusetzen und den durch die Gesellschaft verursachten Biodiversitäts-

verlust zu stoppen. […] Es fehlt am politischen Willen, nicht an den rechtlichen Grundlagen!“.

Betrachtet man die Bestandsentwicklung der Wirbeltiere (Living Planet Index, GROOTEN & ALMOND 

2018b) und setzt diese zeitlich in Relation zu den wesentlichen Rechtsnormen, die der Erhaltung bzw. 

Wiederherstellung der Biodiversität dienen sollen, so wird der fehlende politische Wille überdeutlich 

(siehe Abb. 19): Übereinkommen über Feuchtgebiete (Ramsar-Konvention), Vogelschutzrichtlinie, 

Berner Konvention, Bonner Konvention, UVP-Richtlinie, UNEP/Eurobats, Übereinkommen über die 

biologische Vielfalt, FFH-Richtlinie, Wasserrahmenrichtlinie, SUP-Richtlinie ... die Rechtssetzungen – 

ebenso wie die „Biodiversitätsaktionsprogramme“ – entfalteten in Ermangelung ihrer Umsetzung keine

Wirkung.

52 Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume 
(Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats), European Treaty Series Nr.104, abgeschlossen 
am 19. September 1979, in Kraft getreten am 01. Juni 1982, von der Europäischen Union unterzeichnet am 19. September 
1979, ratifiziert am 07. Mai 1982 durch Beschluss 82/72/EWG des Rates vom 03. Dezember 1981 über den Abschluß des Über-
einkommens zur Erhaltung der europäischen freilebenden Tiere und wildwachsenden Pflanzen und ihrer natürlichen Lebens-
räume, veröffentlicht im ABl. Nr. L 38 vom 10. Februar 1982, in Kraft getreten am 01. September 1982, von Österreich unter-
zeichnet am 19. September 1979, ratifiziert am 02. Mai 1983, in Kraft getren am 01. September 1983.

53 Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Convention on Biological Diversity, CBD), UN Treaty Series, Vol. 1760, No. 
30619, pp. 79-307, Erstunterzeichnung am 05. Juni 1992, in Kraft getreten am 29. Dezember 1993, von der Europäischen Uni-
on unterzeichnet am 13. Juni 1992 und genehmigt durch Beschluss 93/626/EWG des Rates vom 25. Oktober 1993 über den 
Abschluß des Übereinkommens über die biologische Vielfalt, veröffentlicht im ABl. Nr. L 309 vom 13. Dezember 1993, von 
Österreich unterzeichnet am 13. Juni 1992 und ratifizierte am 18. August 1994.

54 Im Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß Art. 300 ff. AEUV sind Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften und 
andere Interessengruppen (z.B. Landwirtschaft) vertreten.

55 Gemeinschaftsstrategie zur Erhaltung der Artenvielfalt, KOM(1998) 42 vom 04. Februar 1998.

56 Eine Strategie für nachhaltige Entwicklung des Europäischen Rates, Schlussfolgerungen des Vorsitzes (Göteborg, Juni 2001, 
pp. 4 ff. Z. 19-32) mit den Zielsetzungen den Verlust der biologischen Vielfalt in der EU bis 2010 einzudämmen und für die Wie-
derherstellung von Habitaten und natürlichen Ökosystemen zu sorgen.

57 Aktionspläne zur Erhaltung der biologischen Vielfalt, KOM(2001) 162, Teil I bis V, vom 27. März 2001.

58 EU-Aktionsplan zur biologischen Vielfalt – Eindämmung des Verlustes der biologischen Vielfalt bis zum Jahr 2010 und darüber 
hinaus, KOM(2006) 216 vom 22. Mai 2006.

59 Biodiversitätsstrategie der EU für das Jahr 2020, KOM(2011) 244 vom 03. Mai 2011.

Protect  ▪  Natur-, Arten- und Landschaftsschutz  ▪  Stadlberg 9  ▪  3973 Karlstift  ▪  Austria  ▪  ZVR-Zahl: 989047125 Seite 37 von 51



Recht auf Leben und Unversehrtheit, V3.1, März 2020

Abb. 19: Der weltweite Rückgang der Wirbeltierpopulationen im Zeitraum 1970 bis 2012 aus GROOTEN & ALMOND 
(2018b) mit Einzeichnung wichtiger Rechtsgrundlagen, die dem Schutz der Biodiversität dienen sollen: Ramsar-
Konvention 60, Vogelschutzrichtlinie, Berner Konvention 61, Bonner Konvention (CMS) 62, UVP-Richtlinie 63, UNEP/ 
Eurobats 64, Übereinkommen über die biologische Vielfalt (CBD) 65, FFH-Richtlinie, Wasserrahmenrichtlinie 66 und 
SUP-Richtlinie 67.

60 Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat, 02. Februar 1971, UN Treaty Series No. 
14583, in Kraft getreten am 21. Dezember 1975.

61 Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume vom
19. September 1979, UN Treaty No.104, in Kraft getreten am 01. Juni 1982. Innerhalb der EU erfolgt die Umsetzung der Kon-
vention entsprechend dem Beschluss 82/72/EWG des Rates vom 3. Dezember 1981 über den Abschluss des Übereinkommens
zur Erhaltung der europäischen freilebenden Tiere und wildwachsenden Pflanzen und ihrer natürlichen Lebensräume primär 
durch die Vogelschutz- und FFH-Richtlinie.

62 Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals vom 23. Juni 1979, in Kraft getreten am 01. November 
1983, die Europäische Union ist Vertragspartei seit 01. November 1983.

63 Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 27. Juni 1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und 
privaten Projekten, veröffentlicht im ABl. Nr. L 175 vom 05. Juli 1985 [seit 17. Februar 2012 ist die kodifizierte Richtlinie 
2011/92/EU, veröffentlicht im ABl. Nr. L 26 vom 28. Januar 2012 in Kraft].

64 Agreement on the Conservation of Bats in Europe [seit dem Beschluss vom Juli 2000 Agreement on the Conservation of Popu-
lations of European Bats], 04. Dezember 1991, in Kraft getreten am 16. Januar 1994, Treaty Series No. 9 (1994).

65 Convention on Biological Diversity, 05. Juni 1992, in Kraft getreten am 29. Dezember 1993.

66 Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungs-
rahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik, veröffentlicht im ABl. Nr. L 327 vom 22. Dezember 
2000, in Kraft getreten am 22. Dezember 2000 [zuletzt geändert durch Richtlinie 2014/101/EU der Kommission vom 30. Oktober
2014, veröffentlicht im ABl. Nr. L 311 vom 31. Oktober 2014].

67 Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswir-
kungen bestimmter Pläne und Programme, veröffentlicht im ABl. Nr. L 192 vom 21. Juli 2001, in Kraft getren am 21. Juli 2001.
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Wie wesentlich die Einhaltung der in Art. 191 AEUV normierten Grundsätze eines zu erreichenden 

hohen Umweltschutzniveaus und der Vorsorge und Vorbeugung sowie dem Grundsatz Umweltbeein-

trächtigungen an ihrem Ursprung zu bekämpfen sind, wird durch die aktuelle Studie von VALENTE et al. 

(2019) deutlich: Die Forscher 68 haben den anthropogen verursachten Verlust an Vielfalt der Avifauna 

Neuseelands in den letzten 700 Jahren ermittelt und in Computermodellen gezeigt, dass die Regene-

ration der Biodiversität rund 50 Millionen Jahre dauern würde: „This study puts into macroevolutionary 

perspective the impact of humans in an isolated fauna and reveals how conservation decisions we 

take today will have repercussions for millions of years.“.

Aufgrund der durch die Vernichtung der Habitate und Tötung von Arten verursachten existenziellen 

Bedrohung des Lebens auf der Erde und der daraus resultierenden Dringlichkeit, den Biodiversitäts-

verlust – also den Verlust der Arten, der genetischen Vielfalt innerhalb einzelner Arten sowie der Viel-

falt der Ökosysteme – zu stoppen sowie die Wiederherstellung der Habitate und Wiederansiedelung 

der autochthonen Arten zu erreichen, ist ein weiteres Vertrauen auf Handlungen von Politik, Behörden 

und nationale Verwaltungsgerichten nicht mehr zu verantworten.

Die EU-Mitgliedsstaaten – an die die EU-Umweltrichtlinien gerichtet sind und für deren Umsetzung sie 

seit Jahrzehnten zu sorgen hätten – sowie die EU selbst in den ihr übertragenen Politikbereichen 69, 

haben durch gezielte Umgehung des geltenden Rechts die Biodiversität höchstgradig geschädigt – 

sowohl innerhalb der EU, als auch weltweit – und damit die Grundrechte auf Leben und Unversehrt-

heit in Frage gestellt.

Daher sind Entscheidungen durch die Gerichtshöfe (EuGH, VwGH, VfGH), welche die Zielsetzungen 

des EU-Umweltrecht (VS-RL, FFH-RL, WRRL, UVP-RL), der internationalen und europäischen Um-

weltübereinkommen (Übereinkommen über die biologische Vielfalt, UNEP/EUROBATS etc.) sowie die 

Charta der Grundrechte der Europäischen Union (GRC) umfassend ihren Urteilen zu Grunde legen, 

dies bei gleichzeitiger Berücksichtigung des bereits herbeigeführten Biodiversitätsverlusts und der 

damit verbundenen Dringlichkeit zum Handeln, erforderlich. 

68 Beteiligt sind Wissenschaftler des Leibniz Institute for Evolution and Biodiversity Science Berlin (DE), Naturalis Biodiversity 
Center Leiden (NL), University of Groningen (NL) und Hopkirk Research Institute of the Massey University (NZ).

69 Z.B. in der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), in der die aktuellen Reformvorschläge der Kommission für die GAP nach 2020 
anstatt des dringend erforderlichen Biodiversitätsschutzes sogar noch weitere Rückschritte bringen werden (PE‘ER et al. 2019), 
oder die Erneuerbare Energien Richtlinie (2018/2001, zuvor 2009/28/EG), die durch die Förderungsverpflichtung u.a. der Wind-
kraft den massiven Ausbau dieser Biodiversitätsvernichtungstechnologie vorantreibt und damit gegen die normierten Umweltzie-
le und die Grundrechte auf Leben und Unversehrtheit gerichtet sind.
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